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1. 
Tarifvertrag 

für Auszubildende des öffentlichen Dienstes 
Allgemeiner Teil und Besonderer Teil BBiG 

 
(TVAöD-BBiG) 

 
vom 13. September 2005 

(i. d. F. des Änderungstarifvertrages Nr. 14 zum TVAöD 
 

 – Allgemeiner Teil –  
 

und 
 

– Besonderer Teil BBiG – 
 

vom 6. April 2025) 
 
 
 
 
 

 



 

 

Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes 
Allgemeiner Teil und Besonderer Teil BBiG 

(TVAöD-BBiG) 
 
Der TVAöD-BBiG vereinigt die Vorschriften des Tarifvertrags für Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes – Allgemeiner Teil – mit denen des Tarifvertrags für Auszubil-
dende des öffentlichen Dienstes – Besonderer Teil BBiG – in einer Textfassung. 
Die VKA hat diese Textfassung erstellt, weil es für die Tarifverträge keine mit den Ge-
werkschaften vereinbarte durchgeschriebene Fassung gibt. Sie soll deren praktische 
Anwendung erleichtern.  
 
Der TVAöD-BBiG ist auf dem Stand des Änderungstarifvertrags Nr. 14 zum TVAöD  
– Allgemeiner Teil – vom 6. April 2025 und des Änderungstarifvertrags Nr. 14 zum 
TVAöD – Besonderer Teil BBiG – vom 6. April 2025.  
 
Beide Tarifverträge sind inhaltsgleich vereinbart zwischen der Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände (VKA) sowie den Gewerkschaften ver.di – Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und dbb beamtenbund und tarifunion.  
 
Diese Textfassung gibt den Stand vom 1. August 2025 wieder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
Leipziger Straße 51 
10117 Berlin 
www.vka.de

http://www.vka.de/
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für  

a) Personen, die in Verwaltungen und Betrieben, die unter den Geltungsbe-
reich des TVöD fallen, in einem staatlich anerkannten oder als staatlich an-
erkannt geltenden Ausbildungsberuf ausgebildet werden,  

b) [nicht besetzt],1 
c) [nicht besetzt],2 
d) Auszubildende in Betrieben oder Betriebsteilen, auf deren Arbeitnehmerin-

nen/Arbeitnehmer der TV-V oder der TV-WW/NW Anwendung findet, 
e) Auszubildende in Betrieben oder Betriebsteilen, auf deren Arbeitnehmerin-

nen/Arbeitnehmer ein TV-N Anwendung findet, soweit und solange nicht 
eine anderweitige landesbezirkliche Regelung getroffen wurde  

(Auszubildende). 
 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

a) Schülerinnen/Schüler in der Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe, 
b) Praktikantinnen/Praktikanten und Volontärinnen/Volontäre,  
c) Auszubildende, die in Ausbildungsberufen der Landwirtschaft, des Wein-

baues oder der Forstwirtschaft ausgebildet werden, es sei denn, dass die 
Beschäftigten des Ausbildenden unter den Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) fallen, 

d) körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die aufgrund ihrer 
Behinderung in besonderen Ausbildungswerkstätten, Berufsförderungs-
werkstätten oder in Lebenshilfeeinrichtungen ausgebildet werden sowie 

e) für Studierende in einem ausbildungsintegrierten dualen Studium, die vom 
Geltungsbereich des Tarifvertrages für Studierende in ausbildungsintegrier-
ten dualen Studiengängen im öffentlichen Dienst (TVSöD) erfasst sind. 

 
(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils ein-

schlägigen gesetzlichen Vorschriften. 
 
  

 
1  Redaktionelle Anpassung an den Bereich BBiG. 
2 Redaktionelle Anpassung an den Bereich BBiG. 
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§ 2 
Ausbildungsvertrag, Nebenabreden 

 
(1) Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag 

zu schließen, der neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs mindestens 
Angaben enthält über  
a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils gelten-

den Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung, 
b) Beginn und Dauer der Ausbildung,  
c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit, 
d) Dauer der Probezeit,  
e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts,  
f) Dauer des Urlaubs,  
g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden 

kann,  
h) die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende im öffentlichen Dienst 

(TVAöD) sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die auf 
das Ausbildungsverhältnis anzuwendenden Betriebs-/Dienstvereinbarun-
gen. 

 [Satz 2 hier nicht besetzt].3 
 

(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 
können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 

 
 

§ 3 
Probezeit 

 
(1) Die Probezeit beträgt drei Monate. 
 
(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jeder-

zeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 
 
 

§ 4 
Ärztliche Untersuchungen  

 
(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre 

gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis einer Betriebsärztin/eines Betriebs-
arztes, einer Personalärztin/eines Personalarztes oder einer Amtsärztin/eines 
Amtsarztes nachzuweisen, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere 
Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 2Für Auszubildende, die unter das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz fallen, ist ergänzend § 32 Abs. 1 JArbSchG zu beach-
ten.  

 

 
3  Redaktionelle Anpassung an den Bereich BBiG. 
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(2) 1Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Auszubildende zu 
verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage 
sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfül-
len. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Be-
triebsärztin/einen Betriebsarzt, eine Personalärztin/einen Personalarzt oder eine 
Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf 
eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Unter-
suchung trägt der Ausbildende. 

 
(3) Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, mit gesund-

heitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen 
beauftragt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen oder auf ihren Antrag bei 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ärztlich zu untersuchen.  

 
 

§ 5 
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung 

 
(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die 

Beschäftigten des Ausbildenden.  
 
(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden recht-

zeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit un-
tersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem Aus-
bildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Auszubildenden oder be-
rechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen.  

 
(3) Für die Schadenshaftung der Auszubildenden finden die für die Beschäftigten 

des Ausbildenden geltenden tariflichen Bestimmungen entsprechende Anwen-
dung. 

 
 

§ 6 
Personalakten 

 
(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Perso-

nalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Be-
vollmächtigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Per-
sonalakten erhalten.  

 
(2) 1Beurteilungen sind Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Be-

kanntgabe ist aktenkundig zu machen.  
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§ 7 
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 

 
(1) 1Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägli-

che Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz fallen, richten sich nach den für die Beschäftigten des Ausbilden-
den maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit. 2Für Auszubildende der Mit-
glieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg im Gel-
tungsbereich des BT-K ist eine abweichende Regelung vereinbart.  

 
(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist den 

Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Ausbildungszeit zu geben. 
 
(3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen Unter-

richt von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dürfen 
sie nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden. 

 
(4) 1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gelten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt 

auch für die notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungs-
stätte, sofern die Ausbildung nach dem Unterricht fortgesetzt wird. 

 
(5) Auszubildende dürfen an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht zur Aus-

bildung nur herangezogen werden, wenn dies nach dem Ausbildungszweck er-
forderlich ist.  

 
(6) 1Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungszeit 

hinaus zu Mehrarbeit herangezogen und nicht mit Akkordarbeit beschäftigt wer-
den. 2§§ 21, 23 JArbSchG und § 17 Abs. 7 BBiG bleiben unberührt.  

 
 

§ 8 
Ausbildungsentgelt 

 
(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt: 

 

 bis  
31. März 2025  

ab 
1. April 2025 

ab 
1. Mai 2026 

im ersten 
Ausbildungsjahr 1.218,26 Euro 1.293,26 Euro 1.368,26 Euro 

im zweiten 
Ausbildungsjahr 1.268,20 Euro 1.343,20 Euro 1.418,20 Euro 

im dritten 
Ausbildungsjahr 1.314,02 Euro 1.389,02 Euro 1.464,02 Euro 

im vierten 
Ausbildungsjahr 1.377,59 Euro 1.452,59 Euro 1.527,59 Euro. 

 
(2) Das Ausbildungsentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Beschäf-

tigten des Ausbildenden gezahlte Entgelt.  
 
(3) Im Geltungsbereich des TVöD – Besonderer Teil Sparkassen wird eine von 

Absatz 1 abweichende Regelung getroffen.  
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(4) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule 

oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbil-
dungszeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um 
den die Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit.  

 
(5) Wird die Ausbildungszeit 

a) gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 verlängert oder  
b) auf Antrag der Auszubildenden nach § 8 Abs. 2 BBiG von der zuständigen 

Stelle oder nach § 27c Abs. 2 der Handwerksordnung von der Handwerks-
kammer verlängert, wenn die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbil-
dungsziel zu erreichen, 

wird während des Zeitraums der Verlängerung das Ausbildungsentgelt des letz-
ten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts gezahlt.  

 
(6) In den Fällen des § 16 Abs. 2 erhalten Auszubildende bis zur Ablegung der Ab-

schlussprüfung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungs-
abschnitts, bei Bestehen der Prüfung darüber hinaus rückwirkend von dem Zeit-
punkt an, an dem das Ausbildungsverhältnis geendet hat, den Unterschiedsbe-
trag zwischen dem ihnen gezahlten Ausbildungsentgelt und dem für das vierte 
Ausbildungsjahr maßgebenden Ausbildungsentgelt.  

 
 

§ 8a 
Unständige Entgeltbestandteile 

 
Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für den 
Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzu-
schläge gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen sinn-
gemäß.  

 
 

§ 8b 
Sonstige Entgeltregelungen 

 
(1a) [nicht besetzt].4 
 
(1b) Auszubildenden, die in einem Ausbildungsverhältnis zu einem Ausbildenden ste-

hen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, können bei Vorliegen der 
geforderten Voraussetzungen 50 v.H. der Zulagen gewährt werden, die für Be-
schäftigte im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 dritter 
bzw. vierter Spiegelstrich TVÜ-VKA in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Buchst. c und 
Abs. 6 BAT/BAT-O jeweils vereinbart sind. 

 
(2a) [nicht besetzt].5 
 

 
4 Betrifft nur den Bund.  
5 Betrifft nur den Bund. 
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(2b) Auszubildenden, die in einem Ausbildungsverhältnis zu einem Ausbildenden ste-
hen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, und die im Rahmen ihrer 
Ausbildung in erheblichem Umfang mit Arbeiten beschäftigt werden, für die Be-
schäftigten im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 2 TVöD nach Maßgabe des § 23 Abs. 1 
Satz 1 erster bzw. zweiter Spiegelstrich TVÜ-VKA Erschwerniszuschläge zu-
stehen, kann im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr ein monatlicher Pauschal-
zuschlag in Höhe von 10 Euro gezahlt werden.  

 
 

§ 9 
Urlaub 

 
(1) Auszubildende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Ausbildungs-

entgelts (§ 8) in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Aus-
bildenden geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch 
bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalender-
woche in jedem Kalenderjahr 30 Ausbildungstage beträgt. 

 
Fassung ab 1. Januar 2027: 
 
(1) Auszubildende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Ausbildungs-

entgelts (§ 8) in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Aus-
bildenden geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch 
bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalender-
woche in jedem Kalenderjahr 31 Ausbildungstage beträgt. 

 
(2) Auszubildende in Betrieben oder Betriebsteilen, auf deren Arbeitnehmer der 

TV-V oder ein TV-N Anwendung findet, erhalten abweichend von Absatz 1 Erho-
lungsurlaub in entsprechender Anwendung der für die Arbeitnehmer des Ausbil-
denden geltenden Regelungen.  

 
(3) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der un-

terrichtsfreien Zeit zu erteilen und in Anspruch zu nehmen. 
 

 
§ 10 (Bund) 

Ausbildungsmaßnahmen  
außerhalb der Ausbildungsstätte 

 
[betrifft den Bund] 
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§ 10 (VKA) 
Ausbildungsmaßnahmen 

außerhalb der Ausbildungsstätte 
 
(1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vor-

geschriebenen Prüfungen erhalten Auszubildende eine Entschädigung in ent-
sprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden 
Reisekostenbestimmungen in der jeweiligen Fassung.  

 
(2) 1Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im 

Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BBiG außerhalb der politischen Gemeinde-
grenze der Ausbildungsstätte werden die entstandenen notwendigen Fahrtkos-
ten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des 
billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne 
Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen 
(z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. 2Be-
trägt die Entfernung zwischen den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 100 km, 
werden im Bahnverkehr Zuschläge bzw. besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) 
erstattet. 3Die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am aus-
wärtigen Ort werden, soweit nicht eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung 
steht, erstattet. 4Zu den Auslagen des bei notwendiger auswärtiger Unterbrin-
gung entstehenden Verpflegungsmehraufwands am auswärtigen Ausbildungsort 
wird Auszubildenden für volle Kalendertage der Anwesenheit sowie für den An- 
und Abreisetag ein Verpflegungszuschuss gewährt, dessen Höhe sich in entspre-
chender Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Rei-
sekostenbestimmungen in der jeweiligen Fassung bemisst. 5Bei unentgeltlicher 
Verpflegung wird der Verpflegungszuschuss entsprechend einbehalten 6Bei ei-
ner über ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungs-
maßnahme werden die dadurch entstandenen Mehrkosten für Unterkunft und 
Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. 

 
(3) 1Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule werden die notwendigen Fahrt-

kosten nach Maßgabe von Absatz 2 Satz 1 erstattet, soweit sie monatlich 6 v. H. 
des Ausbildungsentgelts für das erste Ausbildungsjahr übersteigen. 2Satz 1 gilt 
nicht, soweit die Fahrtkosten nach landesrechtlichen Vorschriften von einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts getragen werden. 3Die notwendigen Auslagen 
für die Unterkunft werden beim Besuch der regulären auswärtigen Berufsschule 
im Blockunterricht entsprechend Absatz 2 Satz 3 erstattet. 4Für die notwendigen 
Auslagen beim Verpflegungsmehraufwand wird bei Besuch der regulären aus-
wärtigen Berufsschule im Blockunterricht für volle Kalendertage der Anwesenheit 
am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung maßgebenden Sachbezugswerte für 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt. 5Bei unentgeltlicher Verpfle-
gung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten. 6Soweit eine Maßnahme 
nach Satz 1 über ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus andauert, gelten 
die Sätze 3 bis 5 entsprechend. 7Leistungen Dritter sind anzurechnen. 

 
(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach Maßgabe des Ab-

satzes 2 erstattet.   
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§ 10a 
Familienheimfahrten 

 
1Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder vom Ort der 
auswärtigen Berufsschule, deren Besuch vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum 
Wohnort der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten 
oder der der Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden den Auszubildenden mo-
natlich einmal die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur 
Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmä-
ßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; 
Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, Mo-
natsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung mehr als 
300 km, können im Bahnverkehr Zuschläge bzw. besondere Fahrpreise (z.B. für ICE) 
erstattet werden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung 
eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort 
der Ausbildungsstätte oder der auswärtigen Berufsschule weniger als vier Wochen be-
trägt.  
 
 

§ 11 
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittelzuschuss 

 
(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeord-

net ist, wird sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Aus-
bildenden. 

 
(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur 

Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- 
und Abschlussprüfungen erforderlich sind. 

 
(3) 1In jedem Ausbildungsjahr erhalten die Auszubildenden einen Lernmittelzu-

schuss in Höhe von 50,00 Euro brutto.2Absatz 2 bleibt unberührt.3Der Lernmittel-
zuschuss ist möglichst mit dem Ausbildungsentgelt des ersten Monats des jewei-
ligen Ausbildungsjahres zu zahlen, er ist spätestens im Zahlungsmonat Septem-
ber des betreffenden Ausbildungsjahres fällig. 

 
 

§ 12 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) Werden Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Ver-

schulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfül-
len, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs 
Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederho-
lungserkrankungen das Ausbildungsentgelt (§ 8) in entsprechender Anwendung 
der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen fortgezahlt. 

 
(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.  
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(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Ausbildenden 
erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Ausbildenden zugezogene Be-
rufskrankheit verursacht ist, erhalten Auszubildende nach Ablauf des nach 
Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbe-
trages zwischen dem Bruttokrankengeld und dem sich nach Absatz 1 ergeben-
den Nettoausbildungsentgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger 
den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.  

 
 

§ 12a 
Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 

 
(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8) für insgesamt fünf Ausbil-

dungstage fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorge-
schriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung 
auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche besteht dieser 
Anspruch für sechs Ausbildungstage.  

 
(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Aus-

zubildende zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders zusammenge-
fasst werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbil-
dungstage.  

 
(3) Im Übrigen gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebenden Re-

gelungen zur Arbeitsbefreiung entsprechend.  
 
 

§ 13 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung 

erhalten Auszubildende eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 
13,29 Euro monatlich. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen ent-
steht frühestens für den Kalendermonat, in dem den Ausbildenden die erforderli-
chen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate 
desselben Kalenderjahres.  

 
(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges 

Entgelt. 
 
(3) Der in Absatz 1 Satz 1 genannte Betrag gilt nicht für die Auszubildenden der 

Sparkassen.  
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§ 14 

Jahressonderzahlung 
 

(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, ha-
ben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Die Jahressonderzahlung beträgt 
90 v.H. des den Auszubildenden für November zustehenden Ausbildungsentgelts 
(§ 8). 

 
(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 

Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8), Fortzahlung des 
Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 12) haben. 
2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende wegen 
Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz kein Ausbildungsentgelt 
erhalten haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der In-
anspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag 
vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat. 

 
(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Ausbil-

dungsentgelt ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu ei-
nem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.  

 
(4) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem 

Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. Dezember 
noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen 
Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzah-
lung aus dem Ausbildungsverhältnis.  

 
 

§ 15 
Zusätzliche Altersversorgung 

 
Die Versicherung zum Zwecke einer zusätzlichen Altersversorgung wird durch beson-
deren Tarifvertrag geregelt.  
 

 
§ 16 

Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 
 

(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende 
gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Ab-
schlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlangen der Aus-
zubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein 
Jahr.  

(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst 
nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.  

 
  



TVAöD-BBiG 
 
 

 
24 

(3) Beabsichtigt der Ausbildende bzw. im Bereich des Bundes die ausbildende 
Dienststelle/der ausbildende Betrieb keine Übernahme in ein befristetes oder un-
befristetes Arbeitsverhältnis, hat sie/er dies den Auszubildenden drei Monate vor 
dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen.  

 
(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der ge-

setzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden 
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 
b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen.  

 
(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, 

ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeits-
verhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.  

 
 

§ 16a 
Übernahme von Auszubildenden 

 
(1) 1Auszubildende, die ihre Ausbildung mindestens mit der Gesamtnote „Befriedi-

gend“ abgeschlossen haben, werden bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf 
im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis übernommen, sofern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhal-
tensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen. 2Für 
eine Übernahme beim Bund und anderen Arbeitgebern, in deren Aufgabenberei-
chen auch hoheitliche Tätigkeiten wahrgenommen werden, müssen sich die Aus-
zubildenden durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. 

 
(2) 1Auszubildende, die ihre Ausbildung nicht mit mindestens der Gesamtnote „Be-

friedigend“ abgeschlossen haben, werden nach erfolgreich bestandener Ab-
schlussprüfung bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf im unmittelbaren An-
schluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein 
Arbeitsverhältnis übernommen, sofern nicht im Einzelfall personenbedingte, ver-
haltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen; Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 2Im Anschluss daran werden diese Beschäftigten 
bei entsprechender Bewährung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernom-
men.  

 
(3) 1Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 

Satz 1 muss zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung vorliegen und setzt 
zudem eine freie und besetzbare Stelle bzw. einen freien und zu besetzenden 
Arbeitsplatz bei der Ausbildungsdienststelle bzw. dem Ausbildungsbetrieb vo-
raus, die/der eine ausbildungsadäquate Beschäftigung auf Dauer ermöglicht. 
2Bei einer Auswahlentscheidung sind die Ergebnisse der Abschlussprüfung und 
die persönliche Eignung zu berücksichtigen. 3Bestehende Mitbestimmungsrechte 
bleiben unberührt. 

 
Protokollerklärung zu § 16a: 
Besteht kein dienstlicher bzw. betrieblicher Bedarf für eine unbefristete Beschäftigung, 
ist eine befristete Beschäftigung außerhalb von § 16a möglich.  
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§ 17 
Abschlussprämie 

 
(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlos-

sener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine 
Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro. 2Die Abschlussprä-
mie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der Ab-
schlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig. 

 
(2) 1Absatz 1 gilt nicht für Auszubildende, die ihre Ausbildung nach erfolgloser Prü-

fung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abschließen. 2Im Einzelfall kann der 
Ausbildende von Satz 1 abweichen.  

 
 

§ 18 
Zeugnis  

 
1Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsver-
hältnisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und 
Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der 
Auszubildenden enthalten. 3Auf deren Verlangen sind auch Angaben über Führung, 
Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen.  

 
 

§ 19 
Ausschlussfrist 

 
Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder vom 
Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden.  
 
 

§ 20 
Inkrafttreten, Laufzeit 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.  
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-

derhalbjahres schriftlich gekündigt werden. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 kann 

a) § 8 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermo-
nats, frühestens jedoch zum 31. März 2027,  

b) § 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres,  
c) § 17 gesondert zum 31. Dezember eines jeden Jahres  
schriftlich gekündigt werden.6 
 

  
 

6  Redaktionelle Anpassung an den Bereich BBiG.  
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Fassung ab 1. Januar 2027: 
 

(3)  Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden7 
a) § 8 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermo-

nats, frühestens jedoch zum 31. März 2027;  
b)  § 9 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjah-

res; 
c) § 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres;  
d) § 17 gesondert zum 31. Dezember eines jeden Jahres; 
e) im Falle der Kündigung gemäß § 39 Abs. 4 Buchst. j des Tarifvertrages für 

den öffentlichen Dienst (TVöD) § 9 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten 
zum Schluss des maßgeblichen Kalenderjahres. 

Protokollerklärung zu Buchstabe e:  
Im Falle der Kündigung gemäß Buchstabe d gilt ab deren Wirksamwerden § 9 
Abs. 1 in folgender Fassung: „Auszubildende erhalten Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung ihres Ausbildungsentgelts (§ 8) in entsprechender Anwendung der 
für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen mit der Maßgabe, 
dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf 
fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 30 Ausbildungstage be-
trägt. 
 

(4) [nicht besetzt].8 
 
(5) Mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages finden im Bereich der Mitgliedverbände der 

VKA die in Anlage 3 aufgeführten Tarifverträge auf die in § 1 Abs. 1 genannten 
Personen keine Anwendung mehr. 

 
(6) § 16a tritt mit Ablauf des 31. März 2027 außer Kraft. 
 

 
7  Redaktionelle Anpassung an den Bereich BBiG.  
8  Betrifft nur den Bund. 
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Anlage 1 
 

[aufgehoben] 
 
 

Anlage 2 
 

[betrifft den Bund] 
 
 

Anlage 3 (zu § 20 Abs. 5 - VKA) 
 
1. Manteltarifvertrag für Auszubildende vom 6. Dezember 1974, 
 
2. Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-O) vom 5. März 1991,  
 
3. Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-Ostdeutsche Sparkas-

sen) vom 16. Mai 1991,  
 
4. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 22 für Auszubildende vom 

31. Januar 2003, 
 
5. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszubildende (Ost) vom 

31.  Januar 2003,  
 
6. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszubildende der ostdeutschen 

Sparkassen vom 31. Januar 2003,  
 
7. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende vom 

17. Dezember 1970,  
 
8. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende (TV VL 

Azubi-O) vom 8. Mai 1991,  
 
9. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende vom 16. März 1977, 
 
10. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende (TV Urlaubsgeld Azubi-O) 

vom 5. März 1991,  
 
11. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende (TV Urlaubsgeld Azubi-Ost-

deutsche Sparkassen) vom 25. Oktober 1990,  
 
12.  bis 17. [nicht besetzt]9 
 

 
9  Redaktionelle Anpassung an den Bereich BBiG.  
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Niederschriftserklärungen 
 
Niederschriftserklärung zu § 1: 
Ausbildender im Sinne dieses Tarifvertrages ist, wer andere Personen zur Ausbildung 
einstellt. 
 
Niederschriftserklärung zu § 8b: 
1§ 8b Abs. 1 a und 1 b gelten für Auszubildende, die in Berufen ausgebildet werden, 
die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hät-
ten. 2§ 8b Abs. 2 a und 2 b gelten für Auszubildende, die in Berufen ausgebildet wer-
den, die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hät-
ten. 
 
Niederschriftserklärung zu § 10 a:  
Die Fahrtkosten für Familienheimfahrten umfassen die Kosten für die Hin- und Rück-
fahrt.  
 
Niederschriftserklärung zu § 14 Abs. 2 Satz 1: 
Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gleich. 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. 
Tarifvertrag 

für Auszubildende des öffentlichen Dienstes 
Allgemeiner Teil und Besonderer Teil Pflege  

 
(TVAöD-Pflege) 

 
vom 13. September 2005 

(i. d. F. des Änderungstarifvertrages Nr. 14 zum TVAöD 
 

 – Allgemeiner Teil –  
 

und 
 

des Änderungstarifvertrages Nr. 18 zum TVAöD 
– Besonderer Teil Pflege – 

 
vom 6. April 2025) 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

2. 
Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes  

Allgemeiner Teil und Besonderer Teil Pflege 
(TVAöD-Pflege) 

 
Der TVAöD-Pflege vereinigt die Vorschriften des Tarifvertrags für Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes – Allgemeiner Teil – mit denen des Tarifvertrags für Auszubil-
dende des öffentlichen Dienstes – Besonderer Teil Pflege – in einer Textfassung. Die 
VKA hat diese Textfassung erstellt, weil es für die Tarifverträge keine mit den Gewerk-
schaften vereinbarte durchgeschriebene Fassung gibt. Sie soll deren praktische An-
wendung erleichtern.  
 
Der TVAöD-Pflege ist auf dem Stand des Änderungstarifvertrags Nr. 14 zum TVAöD  
– Allgemeiner Teil – vom 6. April 2025 und des Änderungstarifvertrags Nr. 18 zum 
TVAöD – Besonderer Teil Pflege – vom 6. April 2025.  
 
Beide Tarifverträge sind inhaltsgleich vereinbart zwischen der Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände (VKA) sowie den Gewerkschaften ver.di – Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und dbb beamtenbund und tarifunion.  
 
Diese Textfassung gibt den Stand vom 1. August 2025 wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
Leipziger Straße 51 
10117 Berlin 
www.vka.de



TVAöD-Pflege 
 
 

 
31 

Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Ausbildungsvertrag, Nebenabreden 

§ 3 Probezeit 

§ 4 Ärztliche Untersuchungen 

§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung 

§ 6 Personalakten 

§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 

§ 8 Ausbildungsentgelt 

§ 8a  Unständige Entgeltbestandteile 

§ 8b  Sonstige Entgeltregelungen 

§ 9 Urlaub 

§ 10 (Bund) [betrifft den Bund]  

§ 10 (VKA) Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 

§ 10a  Familienheimfahrten 

§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel 

§ 12 Entgelt im Krankheitsfall 

§ 12a Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 

§ 13  Vermögenswirksame Leistungen 

§ 14  Jahressonderzahlung 

§ 15  Zusätzliche Altersversorgung 

§ 16  Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 

§ 16a Übernahme von Auszubildenden 

§ 17  Abschlussprämie 

§ 18 [nicht besetzt]1 

§ 19  Ausschlussfrist 

§ 20  Inkrafttreten, Laufzeit 
 
Anlage 1 [aufgehoben] 

Anlage 2 [betrifft den Bund, § 20 Abs. 4] 

Anlage 3 (zu § 20 Abs. 5 – VKA)  
 
Niederschriftserklärungen 
  

 
1  Redaktionelle Anpassung an den Bereich Pflege.  
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für  

a) [nicht besetzt],2  
b) Schülerinnen/Schüler  

- in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege, Entbindungspflege, Altenpflege,  

- in der Operationstechnischen Assistenz und der Anästhesietechni-
schen Assistenz, die unter das Gesetz über den Beruf der Anästhe-
sietechnischen Assistentin und des Anästhesietechnischen Assisten-
ten und über den Beruf der Operationstechnischen Assistentin und 
des Operationstechnischen Assistenten (Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Gesetz - ATA-OTA-G) fallen,  

- nach dem Notfallsanitätergesetz, 
- in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zur Erzieherin/zum Erzieher 

nach landesrechtlichen Regelungen und  
- für Auszubildende in der Pflege nach dem Gesetz über Pflegeberufe 

(Pflegeberufegesetz), 
- in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zur Heilerziehungspflege-

rin/zum Heilerziehungspfleger nach landesrechtlichen Regelungen, 
die in Verwaltungen und Betrieben, die unter den Geltungsbereich des 
TVöD fallen, ausgebildet werden, 
 
Protokollerklärung zu Abs. 1 Buchst. b zweiter Spiegelstrich: 
Für Schülerinnen/Schüler, die ihre Ausbildung in der Operationstechni-
schen Assistenz und der Anästhesietechnischen Assistenz vor dem 1. Ja-
nuar 2022 begonnen haben, richtet sich diese jeweils nach der Empfehlung 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft vom 17. September 2013. 

(c) Auszubildende in betrieblich-schulischen Gesundheitsberufen, die in Ver-
waltungen und Betrieben, die unter den Geltungsbereich des TVöD fallen, 
ausgebildet werden, nach folgenden Maßgaben: 
 

 Berufsausbildung Gesetzliche Vorschriften in der 
jeweils aktuellen Fassung 

1.  Orthoptistinnen und Orthoptisten 

Orthoptistengesetz vom 28. No-
vember 1989 (BGBl. I S. 2061)  
 
Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Orthoptistinnen und Or-
thoptisten vom 21. März 1990 
(BGBl. I S. 563)  

 
2  Redaktionelle Anpassung an den Bereich Pflege.  
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2.  Logopädinnen und Logopäden 

Gesetz über den Beruf des Logo-
päden vom 7. Mai 1980 (BGBl. I S. 
529) 
 
Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für Logopäden vom 1. Okto-
ber 1980 (BGBl. I S. 1892)  

3. 

a) Medizinisch-technische 
Laboratoriumsassistentinnen 
und Medizinisch-technische 
Laboratoriumsassistenten 

b) Medizinisch-technische 
Radiologieassistentinnen und 
Medizinisch-technische 
Radiologieassistenten 

c) Medizinisch-technische Assis-
tentinnen für Funktionsdiag-
nostik und Medizinisch-techni-
sche Assistenten für Funkti-
onsdiagnostik 

MTA-Gesetz vom 2. August 1993 
(BGBl. I S. 1402) 
 
Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für technische Assistenten in 
der Medizin vom 25. April 1994 
(BGBl. I S. 922) 

4. 
Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten 

Ergotherapeutengesetz vom 
25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246) 
 
Ergotherapeuten-Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung vom 
2. August 1999 (BGBl. I S. 1731) 
 

5. 
Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten 
 

Masseur- und Physiotherapeuten-
gesetz vom 26. Mai 1994 (BGBl. I 
S. 1084) 
 
Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Physiotherapeuten vom 
6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 
3786) 
 

6. 
Diätassistentinnen und 
Diätassistenten 

Diätassistentengesetz vom 
8. März 1994 (BGBl. I S. 446) 
 
Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Diätassistentinnen und 
Diätassistenten vom 1. August 
1994 (BGBl. I S. 2088). 
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d) [nicht besetzt],3 
e) [nicht besetzt]4  
(Auszubildende). 

 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

f) Schülerinnen/Schüler in der Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe, 
g) Praktikantinnen/Praktikanten und Volontärinnen/Volontäre,  
h) Auszubildende, die in Ausbildungsberufen der Landwirtschaft, des Wein-

baues oder der Forstwirtschaft ausgebildet werden, es sei denn, dass die 
Beschäftigten des Ausbildenden unter den Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) fallen, 

i) körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die aufgrund ihrer 
Behinderung in besonderen Ausbildungswerkstätten, Berufsförderungs-
werkstätten oder in Lebenshilfeeinrichtungen ausgebildet werden sowie 

j) für Studierende in einem ausbildungsintegrierten dualen Studium, die vom 
Geltungsbereich des Tarifvertrages für Studierende in ausbildungsintegrier-
ten dualen Studiengängen im öffentlichen Dienst (TVSöD) erfasst sind. 

 
(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils ein-

schlägigen gesetzlichen Vorschriften. 
 
 

§ 2 
Ausbildungsvertrag, Nebenabreden 

 
(1) 1Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag 

zu schließen, der neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs mindestens 
Angaben enthält über  
a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils gelten-

den Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung, 
b) Beginn und Dauer der Ausbildung,  
c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit, 
d) Dauer der Probezeit,  
e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts,  
f) Dauer des Urlaubs,  
g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden 

kann,  
h) die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende im öffentlichen Dienst 

(TVAöD) sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die auf 
das Ausbildungsverhältnis anzuwendenden Betriebs-/Dienstvereinbarung-
en. 

 
3  Redaktionelle Anpassung an den Bereich Pflege. 
4  Redaktionelle Anpassung an den Bereich Pflege. 
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2Bei Auszubildenden in der Pflege nach dem Pflegeberufegesetz muss der Aus-
bildungsvertrag darüber hinaus folgende Angaben enthalten: 
a) den gewählten Vertiefungseinsatz einschließlich einer Ausrichtung nach § 7 

Abs. 4 Satz 2 Pflegeberufegesetz, 
b) Verpflichtung der Auszubildenden/des Auszubildenden zum Besuch der 

Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule, 
c) Umfang etwaiger Sachbezüge, 
d) Hinweis auf die Rechte als Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer im Sinne von § 5 

des Betriebsverfassungsgesetzes oder von § 4 des Bundespersonalvertre-
tungsgesetz des Trägers der praktischen Ausbildung. 

 
(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 

können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 
 
 

§ 3 
Probezeit 

 
(1) Die Probezeit beträgt sechs Monate.  
 
(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jeder-

zeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.  
 
 

§ 4 
Ärztliche Untersuchungen  

 
(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre 

gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis einer Betriebsärztin/eines Betriebs-
arztes, einer Personalärztin/eines Personalarztes oder einer Amtsärztin/eines 
Amtsarztes nachzuweisen, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere 
Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 2Für Auszubildende, die unter das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz fallen, ist ergänzend § 32 Abs. 1 JArbSchG zu beach-
ten.  

 
(2) 1Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Auszubildende zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage 
sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfül-
len. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine 
Betriebsärztin/einen Betriebsarzt, eine Personalärztin/einen Personalarzt oder 
eine Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht 
auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Ausbildende. 

 
(3) Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, mit gesund-

heitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen 
beauftragt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen oder auf ihren Antrag bei 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ärztlich zu untersuchen.  
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§ 5 
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung 

 
(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die 

Beschäftigten des Ausbildenden.  
 
(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden recht-

zeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit un-
tersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem Aus-
bildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Auszubildenden oder be-
rechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen.  

 
(3) Für die Schadenshaftung der Auszubildenden finden die für die Beschäftigten 

des Ausbildenden geltenden tariflichen Bestimmungen entsprechende Anwen-
dung. 

 
 

§ 6 
Personalakten 

 
(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Perso-

nalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Be-
vollmächtigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Per-
sonalakten erhalten.  

 
(2) 1Beurteilungen sind Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Be-

kanntgabe ist aktenkundig zu machen.  
 
 

§ 7 
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 

 
(1) 1Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägli-

che Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz fallen, richten sich nach den für die Beschäftigten des Ausbilden-
den maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit. 2Für Auszubildende der Mit-
glieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg im Gel-
tungsbereich des BT-K ist eine abweichende Regelung vereinbart.  

 
(2) Auszubildende dürfen im Rahmen des Ausbildungszwecks auch an Sonntagen 

und Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet werden. 
 
(3) Eine über die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hin-

ausgehende Beschäftigung ist nur ausnahmsweise zulässig. 
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§ 8 
Ausbildungsentgelt 

 
(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende nach § 1 Abs. 1 

Buchst. b 

 
bis  

31. März 2025 
ab 

1. April 2025 
ab 

1. Mai 2026 
im ersten 
Ausbildungsjahr 1.340,69 Euro 1.415,69 Euro 1.490,69 Euro 

im zweiten 
Ausbildungsjahr 1.402,07 Euro 1.477,07 Euro 1.552,07 Euro 

im dritten 
Ausbildungsjahr 1.503,38 Euro 1.578,38 Euro 1.653,38 Euro. 

 
(2) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende nach § 1 Abs. 1 

Buchst. c 

 bis  
31. März 2025 

ab 
1. April 2025 

ab 
Mai 2026 

im ersten 
Ausbildungsjahr 1.215,24 Euro 1.290,24 Euro 1.365,24 Euro 

im zweiten 
Ausbildungsjahr 1.275,30 Euro 1.350,30 Euro 1.425,30 Euro 

im dritten 
Ausbildungsjahr 1.372,03 Euro 1.447,03 Euro 1.522,03 Euro. 

 
(3) Das Ausbildungsentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Beschäf-

tigten des Ausbildenden gezahlte Entgelt.  
 

(4) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule 
oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbil-
dungszeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um 
den die Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit. 

 
 

§ 8a 
Unständige Entgeltbestandteile 

 
Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für den 
Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzu-
schläge gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen sinn-
gemäß.  
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§ 8b 
Sonstige Entgeltregelungen 

 
(1) 1§ 8a findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der Zeitzuschlag für Nachtarbeit 

mindestens 1,28 Euro pro Stunde beträgt. 2Auszubildende erhalten unter densel-
ben Voraussetzungen wie die beim Ausbildenden Beschäftigten im Sinne des 
§ 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD 75 v.H. der Zulagenbeträge gemäß § 8 Abs. 5 
und 6 TVöD.  

 
(2) 1[nicht besetzt].5 2Soweit Beschäftigten im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD im 

Bereich der VKA gemäß der Protokollerklärung Nr. 1 zu Teil B Abschnitt XI 
Ziffer 1 der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD oder gemäß § 19 Abs. 5 
Satz 2 TVöD bzw. § 23 Abs. 1 TVÜ-VKA in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Buchst. c 
und Abs. 6 BAT/BAT-O eine Zulage zusteht, erhalten Auszubildende im Bereich 
der VKA unter denselben Voraussetzungen 50 v.H. des entsprechenden Zula-
genbetrages. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2: 
Für den Anspruch der Auszubildenden auf eine Zulage nach Satz 2 ist es unbe-
achtlich, wenn den Beschäftigten des Ausbildenden aufgrund der Protokollerklä-
rung Nr. 5 des Teil B Abschnitt XI Ziffer 1 (Beschäftigte in der Pflege) der An-
lage 1 zum TVöD - Entgeltordnung (VKA), der Protokollerklärung zu § 29a 
Abs. 4 TVÜ-VKA oder § 29d Abs. 2 TVÜ-VKA keine Zulage oder eine Zulage in 
verminderter Höhe zusteht. 

 
(3) 1Falls im Bereich der Mitgliedverbände der VKA im Rahmen des Ausbildungsver-

trages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft getroffen 
wird, ist dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede (§ 2 Abs. 2) festzulegen. 
2Der Wert der Personalunterkunft wird im Bereich der Mitgliedverbände der VKA 
im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag über die Bewertung der Personalun-
terkünfte für Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden Fassung auf 
das Ausbildungsentgelt mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Abs. 1 
Unterabs. 1 des genannten Tarifvertrages maßgebende Quadratmetersatz um 
15 v.H. zu kürzen ist. 

 
 

§ 9 
Urlaub 

 
(1) 1Auszubildende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres 

Ausbildungsentgelts (§ 8) in entsprechender Anwendung der für die 
Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass 
der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf 
Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 30 Ausbildungstage beträgt. 
2Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr erhalten Auszubildende im Schichtdienst 
pauschal jeweils einen Tag Zusatzurlaub.  

  

 
5  Betrifft nur den Bund. 
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Fassung ab 1. Januar 2027: 
 
(1) 1Auszubildende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Ausbildungs-

entgelts (§ 8) in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Aus-
bildenden geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch 
bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalender-
woche in jedem Kalenderjahr 31 Ausbildungstage beträgt. 2Im zweiten und dritten 
Ausbildungsjahr erhalten Auszubildende im Schichtdienst pauschal jeweils einen 
Tag Zusatzurlaub. 

 
(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der 

unterrichtsfreien Zeit zu erteilen und in Anspruch zu nehmen. 
 
 

§ 10 (Bund)  
Ausbildungsmaßnahmen  

außerhalb der Ausbildungsstätte 
 

[betrifft den Bund] 
 

 
§ 10 (VKA) 

Ausbildungsmaßnahmen 
außerhalb der Ausbildungsstätte 

 
(1) Bei Dienstreisen erhalten die Auszubildenden eine Entschädigung in entspre-

chender Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Rei-
sekostenbestimmungen in der jeweiligen Fassung. 
 

(2) 1Bei Reisen zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung au-
ßerhalb der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte sowie zur Teil-
nahme an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen werden die 
entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für die Fahr-
karte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Be-
förderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur 
Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkar-
ten, BahnCard) sind auszunutzen. 2Bei Reisen zur vorübergehenden Ausbildung 
an einer anderen Einrichtung außerhalb der politischen Gemeindegrenzen der 
Ausbildungsstätte nach Satz 1 wird bei notwendiger Unterbringung am auswärti-
gen Ausbildungsort für volle Kalendertage der Anwesenheit sowie für den An- 
und Abreisetag ein Verpflegungszuschuss gewährt, dessen Höhe sich in entspre-
chender Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Rei-
sekostenbestimmungen in der jeweiligen Fassung bemisst. 3Bei unentgeltlicher 
Verpflegung wird der Verpflegungszuschuss entsprechend einbehalten. 4Bei ei-
ner über ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungs-
maßnahme wird der Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe der Sätze 2 und 
3 erstattet. 
Protokollerklärung zu Absatz 2:  
Die Sätze 2 bis 4 gelten nicht für den Besuch einer auswärtigen beruflichen 
Schule.  
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§ 10a 
Familienheimfahrten 

 
1Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte zum Wohnort der 
Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der Leben-
spartnerin/des Lebenspartners werden den Auszubildenden monatlich einmal die im 
Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der 
Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Be-
förderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlan-
gung von Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, Bahn-
Card) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung mehr als 300 km, können im Bahn-
verkehr Zuschläge bzw. besondere Fahrpreise (z.B. für ICE) erstattet werden. 3Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr 
möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte 
weniger als vier Wochen beträgt. 
 
 

§ 11 
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel 

 
(1) Für die Gewährung von Schutzkleidung gelten die für die in dem Beruf beim Aus-

bildenden tätigen Beschäftigten jeweils maßgebenden Bestimmungen, in dem 
die Auszubildenden ausgebildet werden. 
 

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die zur Ausbildung und zum Ablegen der staatlichen Prü-
fung erforderlich sind. 

 
 

§ 12 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) Werden Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Ver-

schulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfül-
len, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs 
Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederho-
lungserkrankungen das Ausbildungsentgelt (§ 8) in entsprechender Anwendung 
der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen fortgezahlt. 

 
(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.  
 
(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Ausbildenden 

erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Ausbildenden zugezogene Be-
rufskrankheit verursacht ist, erhalten Auszubildende nach Ablauf des nach 
Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbe-
trages zwischen dem Bruttokrankengeld und dem sich nach Absatz 1 ergeben-
den Nettoausbildungsentgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger 
den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.  
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§ 12a 
Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 

 
(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8) für insgesamt fünf Ausbil-

dungstage fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorge-
schriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung 
auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche besteht dieser 
Anspruch für sechs Ausbildungstage.  

 
(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Aus-

zubildende zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders zusammenge-
fasst werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbil-
dungstage.  

 
(3) Im Übrigen gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebenden Re-

gelungen zur Arbeitsbefreiung entsprechend.  
 
 

§ 13 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung 

erhalten Auszubildende eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 
13,29 Euro monatlich. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen ent-
steht frühestens für den Kalendermonat, in dem den Ausbildenden die erforderli-
chen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate 
desselben Kalenderjahres.  

 
(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges 

Entgelt. 
 
 

§ 14 
Jahressonderzahlung 

 
(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, ha-

ben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Im Bereich des Bundes beträgt 
diese 90 v. H. des den Auszubildenden in den Kalendermonaten August, Sep-
tember und Oktober durchschnittlich gezahlten Entgelts (Ausbildungsentgelt, in 
Monatsbeträgen gezahlte Zulagen und unständige Entgeltbestandteile gemäß 
§ 8a und § 8b, soweit diese nicht gemäß § 20 (Bund) Abs. 3 Satz 1 TVöD von 
der Bemessung ausgenommen sind). 3Im Bereich der VKA beträgt diese 90 v. H. 
des den Auszubildenden in den Kalendermonaten August, September und Okto-
ber durchschnittlich gezahlten Entgelts (Ausbildungsentgelt, in Monatsbeträgen 
gezahlte Zulagen und unständige Entgeltbestandteile gemäß § 8a und § 8b, so-
weit diese nicht gemäß § 20 (VKA) Abs. 2 Satz 1 TVöD von der Bemessung 
ausgenommen sind). 4Bei Auszubildenden, deren Ausbildungsverhältnis nach 
dem 31. Oktober begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums 
nach Satz 2 bzw. Satz 3 der erste volle Kalendermonat. 
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(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 
Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8), Fortzahlung des 
Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 12) haben. 
2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende wegen 
Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz kein Ausbildungsentgelt 
erhalten haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der In-
anspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag 
vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat. 

 
(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Ausbil-

dungsentgelt ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu ei-
nem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.  

 
(4) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem 

Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. Dezember 
noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen 
Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzah-
lung aus dem Ausbildungsverhältnis.  

 
 

§ 15 
Zusätzliche Altersversorgung 

 
Die Versicherung zum Zwecke einer zusätzlichen Altersversorgung wird durch beson-
deren Tarifvertrag geregelt.  
 
 

§ 16 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 

 
(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende 

gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Ab-
schlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlangen der Aus-
zubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein 
Jahr. 

 
(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst 

nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.  
 
(3) Beabsichtigt der Ausbildende bzw. im Bereich des Bundes die ausbildende 

Dienststelle/der ausbildende Betrieb keine Übernahme in ein befristetes oder un-
befristetes Arbeitsverhältnis, hat sie/er dies den Auszubildenden drei Monate vor 
dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen.  

 
(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der ge-

setzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden 
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 
b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen.  
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(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, 
ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeits-
verhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.  

 
 

§ 16a 
Übernahme von Auszubildenden 

 
(1) 1Auszubildende, die ihre Ausbildung mindestens mit der Gesamtnote „Befriedi-

gend“ abgeschlossen haben, werden bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf 
im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis übernommen, sofern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhal-
tensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen. 2Für 
eine Übernahme beim Bund und anderen Arbeitgebern, in deren Aufgabenberei-
chen auch hoheitliche Tätigkeiten wahrgenommen werden, müssen sich die Aus-
zubildenden durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. 

 
(2)  1Auszubildende, die ihre Ausbildung nicht mit mindestens der Gesamtnote „Be-

friedigend“ abgeschlossen haben, werden nach erfolgreich bestandener Ab-
schlussprüfung bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf im unmittelbaren An-
schluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein 
Arbeitsverhältnis übernommen, sofern nicht im Einzelfall personenbedingte, ver-
haltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen; Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 2Im Anschluss daran werden diese Beschäftigten 
bei entsprechender Bewährung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernom-
men.  

 
(3) 1Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 

Satz 1 muss zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung vorliegen und setzt 
zudem eine freie und besetzbare Stelle bzw. einen freien und zu besetzenden 
Arbeitsplatz bei der Ausbildungsdienststelle bzw. dem Ausbildungsbetrieb vo-
raus, die/der eine ausbildungsadäquate Beschäftigung auf Dauer ermöglicht. 
2Bei einer Auswahlentscheidung sind die Ergebnisse der Abschlussprüfung und 
die persönliche Eignung zu berücksichtigen. 3Bestehende Mitbestimmungsrechte 
bleiben unberührt. 

 
Protokollerklärung zu § 16a: 
Besteht kein dienstlicher bzw. betrieblicher Bedarf für eine unbefristete Beschäftigung, 
ist eine befristete Beschäftigung außerhalb von § 16a möglich. 
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§ 17 
Abschlussprämie 

 
(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlos-

sener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine 
Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro. 2Die Abschlussprä-
mie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der Ab-
schlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig. 

 
(2) 1Absatz 1 gilt nicht für Auszubildende, die ihre Ausbildung nach erfolgloser Prü-

fung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abschließen. 2Im Einzelfall kann der 
Ausbildende von Satz 1 abweichen. 

 
 

§ 18 
[nicht besetzt]6 

 
 

§ 19 
Ausschlussfrist 

 
Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder vom 
Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden.  
 
 

§ 20 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.  
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-

derhalbjahres schriftlich gekündigt werden. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 kann  

a) § 8 Abs. 1 und Abs. 2 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines 
Kalendermonats, frühestens jedoch zum31. März 2027,  

b) § 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres,  
c) § 17 gesondert zum 31. Dezember eines jeden Jahres 

 
schriftlich gekündigt werden.7 
 
  

 
6  Redaktionelle Anpassung an den Bereich Pflege.  
7 Redaktionelle Anpassung an den Bereich Pflege.  
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Fassung ab 1. Januar 2027: 
 

(3)  Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden8 
a) § 8 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermo-

nats, frühestens jedoch zum 31. März 2027;  
b)  § 9 Abs. 1 Satz 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Ka-

lenderjahres; 
c) § 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres;  
d) § 17 gesondert zum 31. Dezember eines jeden Jahres; 
e) im Falle der Kündigung gemäß § 39 Abs. 4 Buchst. j des Tarifvertrages für 

den öffentlichen Dienst (TVöD) § 9 Abs. 1 Satz 1mit einer Frist von drei 
Monaten zum Schluss des maßgeblichen Kalenderjahres. 

Protokollerklärung zu Buchstabe e:  
Im Falle der Kündigung gemäß Buchstabe e gilt ab deren Wirksamwerden § 9 
Abs. 1 Satz 1 in folgender Fassung: „Auszubildende erhalten Erholungsurlaub 
unter Fortzahlung ihres Ausbildungsentgelts (§ 8) in entsprechender Anwendung 
der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen mit der Maß-
gabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungs-
zeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 30 Ausbil-
dungstage beträgt. 

 
(4) [nicht besetzt].9 
 
(5) Mit In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages finden im Bereich der Mitgliedverbände 

der VKA die in Anlage 3 aufgeführten Tarifverträge auf die in § 1 Abs. 1 genann-
ten Personen keine Anwendung mehr. 

 
(6) § 16a tritt mit Ablauf des 31. März 2027 außer Kraft. 
 
 
 

 
8 Redaktionelle Anpassung an den Bereich Pflege.  
9 Betrifft nur den Bund.  
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Anlage 1 
 

[aufgehoben] 
 
 

Anlage 2 
 

[betrifft den Bund] 
 
 

Anlage 3 (zu § 20 Abs. 5 - VKA) 
 

1. bis 11. [nicht besetzt].1 
 
12. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, 

die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes 
ausgebildet werden, vom 28. Februar 1986,  

 
13. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, 

die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes 
ausgebildet werden (Mantel-TV Schü-O), vom 5. März 1991, 

 
14. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 12 für Schülerinnen/Schüler, die nach 

Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebil-
det werden, vom 31. Januar 2003,  

 
15. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Schülerinnen/Schüler, die nach Maß-

gabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet 
werden (Ost), vom 31. Januar 2003,  

 
16. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe 

des Krankenpflegegesetzes in der Krankenpflege oder in der Kinderkranken-
pflege oder nach Maßgabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden, vom 
21. April 1986,  

 
17. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe 

des Krankenpflegegesetzes in der Krankenpflege oder in der Kinderkranken-
pflege oder nach Maßgabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden 
(TV Urlaubsgeld Schü-O), vom 5. März 1991. 

 
 

 

 
1 Redaktionelle Anpassung an den Bereich Pflege. 
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Niederschriftserklärungen 

 
Niederschriftserklärung zu § 1: 
Ausbildender im Sinne dieses Tarifvertrages ist, wer andere Personen zur Ausbildung 
einstellt. 
 
Niederschriftserklärung zu § 10a: 
Die Fahrtkosten für Familienheimfahrten umfassen die Kosten für die Hin- und Rück-
fahrt. 
 
Niederschriftserklärung zu § 14 Abs. 2 Satz 1: 
Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gleich. 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

3. 
Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten 

des öffentlichen Dienstes 
(TVPöD) 

 
vom 27. Oktober 2009 

 
(i. d. F. des Änderungstarifvertrages Nr. 11 vom 6. April 2025) 

 
 
 



 

 

Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten  
des öffentlichen Dienstes 

(TVPöD) 
 
 
Inhaltsgleich vereinbart zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) sowie den Gewerkschaften ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 
und dbb beamtenbund und tarifunion.  
 
Die Fassung gibt den Stand vom 1. Januar 2025 wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
Leipziger Straße 51 
10117 Berlin 
www.vka.de

http://www.vka.de/
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf 

a) der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters, der Sozialpädagogin/des Sozialpä-
dagogen und der Heilpädagogin/des Heilpädagogen während der prakti-
schen Tätigkeit, die nach Abschluss des Fachhochschulstudiums der staat-
lichen Anerkennung als Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge 
oder Heilpädagogin/Heilpädagoge vorauszugehen hat, 

b) der pharmazeutisch-technischen Assistentin/des pharmazeutisch-techni-
schen Assistenten während der praktischen Tätigkeit nach § 6 des Geset-
zes über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten in der 
Neufassung vom 23. September 1997 (BGBl. I S. 2349), 

c) der Erzieherin/des Erziehers und der Kinderpflegerin/des Kinderpflegers 
während der praktischen Tätigkeit, die nach den geltenden Ausbildungsord-
nungen der staatlichen Anerkennung als Erzieherin/Erzieher oder Kinder-
pflegerin/Kinderpfleger vorauszugehen hat,  

d) der Masseurin und medizinischen Bademeisterin/des Masseurs und medi-
zinischen Bademeisters während der praktischen Tätigkeit nach § 7 des 
Gesetzes über die Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und Physiothe-
rapeutengesetz) vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1084),  

e) der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten während der praktischen 
Tätigkeit nach § 7 des Gesetzes über den Beruf der Rettungsassistentin 
und des Rettungsassistenten (Rettungsassistentengesetz) vom 
10. Juli 1989 (BGBl. I S. 1384),  

die in einem Praktikantenverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, dessen Be-
schäftigte unter den Geltungsbereich des TVöD fallen.  

 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Praktikantinnen/Praktikanten, deren praktische 

Tätigkeit in die schulische Ausbildung oder die Hochschulausbildung integriert 
ist.  

 
 

§ 2 
Praktikantenvertrag, Nebenabreden 

 
(1) Vor Beginn des Praktikantenverhältnisses ist ein schriftlicher Praktikantenvertrag 

zu schließen. 
 
(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 

können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 
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§ 3 
Probezeit 

 
(1) Die Probezeit beträgt drei Monate.  
 
(2) Während der Probezeit kann das Praktikantenverhältnis von beiden Seiten jeder-

zeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 
 
 

§ 4 
Ärztliche Untersuchungen 

 
(1) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Praktikantinnen/ 

Praktikanten zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass 
sie in der Lage sind, die nach § 1 Abs. 1 erforderliche praktische Tätigkeit aus-
zuüben. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine 
Betriebsärztin/einen Betriebsarzt, eine Personalärztin/einen Personalarzt oder 
eine Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht 
auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Arbeitgeber.  

 
(2) Praktikantinnen/Praktikanten, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, 

mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt oder mit der Zubereitung 
von Speisen beauftragt sind, sind auf ihren Antrag bei Beendigung des Prakti-
kantenverhältnisses ärztlich zu untersuchen.  

 
 

§ 5 
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Haftung, Schutzkleidung 

 
(1) Praktikantinnen/Praktikanten haben in demselben Umfang Verschwiegenheit 

zu wahren wie die Beschäftigten des Arbeitgebers.  
 
(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Praktikantinnen/Praktikanten ihrem Ar-

beitgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Ne-
bentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die 
nach § 1 Abs. 1 erforderliche praktische Tätigkeit der Praktikantinnen/ Praktikan-
ten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen.  

 
(3) Für die Schadenshaftung der Praktikantinnen/Praktikanten finden die für die Be-

schäftigten des Arbeitgebers geltenden Bestimmungen des TVöD entsprechende 
Anwendung.  

 
(4) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeord-

net ist, wird sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Ar-
beitgebers. 
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§ 6 
Personalakten 

 
1Die Praktikantinnen/Praktikanten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen 
Personalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch eine/n hierzu schriftlich Be-
vollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten.  
 
 

§ 7 
Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit 

 
Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit und die tägliche Arbeitszeit 
der Praktikantinnen/Praktikanten richten sich nach den Bestimmungen, die für die Ar-
beitszeit der bei dem Arbeitgeber in dem künftigen Beruf der Praktikantinnen/Prakti-
kanten Beschäftigten gelten; § 44 Abs. 1 Satz 3 BT-K bleibt unberührt.  
 
 

§ 8 
Entgelt 

 
(1) Das monatliche Entgelt beträgt für Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf 
 

der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters, der Sozialpädagogin/des Sozialpäda-
gogen, der Heilpädagogin/des Heilpädagogen 
  

bis 31. März 2025 ab 1. April 2025 ab 1. Mai 2026 
2.026,21 Euro 2.101,21 Euro 2.176,21 Euro 

 
der pharmazeutisch-technischen Assistentin/des pharmazeutisch-technischen 
Assistenten, der Erzieherin/des Erziehers 
  

bis 31. März 2025 ab 1. April 2025 ab 1. Mai 2026 
1.802,02 Euro 1.877,02 Euro 1.952,02 Euro 

 
der Kinderpflegerin/des Kinderpflegers, der Masseurin und medizinischen Ba-
demeisterin/des Masseurs und medizinischen Bademeisters, der Rettungsas-
sistentin/des Rettungsassistenten  
 

bis 31. März 2025 ab 1. April 2025 ab 1. Mai 2026 

1.745,36 Euro 1.820,36 Euro 1.895,36 Euro. 
 

(2) Das Entgelt nach Absatz 1 ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Beschäf-
tigten des Arbeitgebers gezahlte Entgelt.  
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§ 9 
Sonstige Entgeltregelungen 

 
(1) 1Für die praktische Tätigkeit an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfest-

tagen, für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden 
und für die Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigten des Arbeitgebers gel-
tenden Regelungen sinngemäß. 2Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt min-
destens 1,28 Euro pro Stunde. 

 
(2) Soweit Beschäftigten im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD gemäß § 19 Abs. 5 

Satz 2 TVöD bzw. § 23 Abs. 1 TVÜ-VKA in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Buchst. c 
und Abs. 6 BAT/BAT-O eine Zulage zusteht, erhalten Praktikantinnen und Prak-
tikanten unter denselben Voraussetzungen die entsprechende Zulage in voller 
Höhe.  

 
(3) Soweit Beschäftigten, die im Heimerziehungsdienst tätig sind, eine Zulage nach 

Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD zusteht, 
erhalten Praktikantinnen und Praktikanten unter denselben Voraussetzungen die 
entsprechende Zulage in voller Höhe. 

 
(4) Soweit Beschäftigten gemäß § 8 Abs. 5 bzw. 6 TVöD eine Wechselschicht- bzw. 

Schichtzulage zusteht, erhalten Praktikantinnen und Praktikanten unter densel-
ben Voraussetzungen 75 v.H. des entsprechenden Zulagenbetrages.  

 
(5) 1Falls im Bereich der Mitgliedverbände der VKA im Rahmen des Praktikantenver-

trages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft getroffen 
wird, ist dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede (§ 2 Abs. 2) festzulegen. 
2Der Wert der Personalunterkunft wird im Bereich der Mitgliedverbände der VKA 
im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunter-
künfte für Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden Fassung auf 
das Entgelt (§ 8) mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Abs. 1 
Unterabs. 1 des genannten Tarifvertrages maßgebende Quadratmetersatz um 
15 v.H. zu kürzen ist.  

 
 

§ 10 
Urlaub 

 
Praktikantinnen/Praktikanten erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Ent-
gelts (§ 8 Abs. 1) in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Arbeit-
gebers geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Ver-
teilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem 
Kalenderjahr 30 Arbeitstage beträgt. 
 
Fassung ab 1. Januar 2027: 
 
Praktikantinnen/Praktikanten erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Ent-
gelts (§ 8 Abs. 1) in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Arbeit-
gebers geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Ver-
teilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem 
Kalenderjahr 31 Arbeitstage beträgt.  
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§ 11 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) Werden Praktikantinnen/Praktikanten durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 

ohne ihr Verschulden verhindert, die nach § 1 Abs. 1 erforderliche praktische 
Tätigkeit auszuüben, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer 
von bis zu sechs Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
bei Wiederholungserkrankungen das Entgelt (§ 8 Abs. 1) in entsprechender An-
wendung der für die Beschäftigten des Arbeitgebers geltenden Regelungen fort-
gezahlt. 

 
(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.  
 
(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Arbeitgeber 

erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Arbeitgeber zugezogene Berufs-
krankheit verursacht ist, erhält die Praktikantin/der Praktikant nach Ablauf des 
nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld und dem sich nach Absatz 1 
ergebenden Nettoentgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.  

 
 

§ 12 
Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 

 
Praktikantinnen/Praktikanten haben Anspruch auf Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung 
ihres Entgelts (§ 8 Abs. 1) unter denselben Voraussetzungen wie die Beschäftigten 
des Arbeitgebers.  

 
 

§ 13 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhal-
ten Praktikantinnen/Praktikanten eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 
13,29 Euro monatlich. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht 
frühestens für den Kalendermonat, in dem dem Arbeitgeber die erforderlichen Anga-
ben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalen-
derjahres. 
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§ 14 
Jahressonderzahlung 

 
(1)  1Praktikantinnen/Praktikanten, die am 1. Dezember in einem Praktikantenverhält-

nis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Die Jahressonder-
zahlung beträgt 82,14 v. H. des den Praktikantinnen und Praktikanten für Novem-
ber zustehenden Entgelts (§ 8 Abs. 1).  

 
(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 

Praktikantinnen/Praktikanten keinen Anspruch auf Entgelt (§ 8 Abs. 1), Fortzah-
lung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 10) oder im Krankheitsfall 
(§ 11) haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Prakti-
kantinnen wegen Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz kein 
Entgelt erhalten haben, sowie für Kalendermonate der Inanspruchnahme der El-
ternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bis zum Ende 
des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der 
Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat. 

 
(3) Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Entgelt aus-

gezahlt.  
 
(4) 1Praktikantinnen/Praktikanten, die im unmittelbaren Anschluss an das Praktikan-

tenverhältnis von ihrem Arbeitgeber in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden 
und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusam-
men mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine an-
teilige Jahressonderzahlung aus dem Praktikantenverhältnis. 2Erfolgt die Über-
nahme im Laufe eines Kalendermonats, wird für diesen Monat nur die anteilige 
Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis gezahlt.  

 
 

§ 15 
Beendigung des Praktikantenverhältnisses 

 
(1) Das Praktikantenverhältnis endet mit dem im Praktikantenvertrag vereinbarten 

Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.  
 
(2) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Praktikantenverhältnis unbeschadet der 

gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden  
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 
b) von der Praktikantin/dem Praktikanten mit einer Kündigungsfrist von vier Wo-

chen.  
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§ 16 
Zeugnis 

 
1Der Arbeitgeber hat den Praktikantinnen/Praktikanten bei Beendigung des Praktikan-
tenverhältnisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, 
Dauer und Ziel des Praktikums sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kennt-
nisse enthalten. 3Auf Verlangen der Praktikantinnen/Praktikanten sind auch Angaben 
über Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen. 
 

 
§ 17 

Ausschlussfrist 
 

Ansprüche aus dem Praktikantenverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der Praktikantin/dem Prakti-
kanten oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden.  

 
 

§ 18 
Inkrafttreten, Laufzeit 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Dezember 2009 in Kraft.  
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-

derhalbjahres schriftlich gekündigt werden.  
 
(3) Abweichend von Absatz 2 können  

a) § 8 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermo-
nats, frühestens jedoch zum 31. März 2027, 

b) § 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres  
schriftlich gekündigt werden.  

 
Fassung ab 1. Januar 2027: 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden 

a) § 8 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermo-
nats, frühestens jedoch zum 31. März 2027; 

b) § 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres; 
c) § 10 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres; 
d) im Falle der Kündigung gemäß § 39 Abs. 4 Buchst. j des Tarifvertrages für 

den öffentlichen Dienst (TVöD) § 10 mit einer Frist von drei Monaten zum 
Schluss des maßgeblichen Kalenderjahres. 

 Protokollerklärung zu Buchstabe d: 
 Im Falle der Kündigung gemäß Buchstabe d gilt ab deren Wirksamwerden § 10 

in folgender Fassung: „Praktikantinnen/Praktikanten erhalten Erholungsurlaub 
unter Fortzahlung ihres Entgelts (§ 8 Abs. 1) in entsprechender Anwendung der 
für die Beschäftigten des Arbeitgebers geltenden Regelungen mit der Maßgabe, 
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dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf 
Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage beträgt.“  

 
(4) 1Dieser Tarifvertrag ersetzt für den Bereich des Bundes mit Wirkung vom 

1. Dezember 2009 die in der Anlage aufgeführten Tarifverträge. 2Im Bereich der 
Mitgliedverbände der VKA finden die in der Anlage aufgeführten Tarifverträge mit 
dem Inkrafttreten dieses Tarifvertrages auf die in § 1 Abs. 1 genannten Personen 
keine Anwendung mehr. 
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Anlage (zu § 18 Abs. 4) 
 
1. Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen für die Praktikan-

tinnen/Praktikanten vom 13. September 2005 in der Fassung des Änderungsta-
rifvertrages Nr. 1 vom 31. März 2008. 

 
2. Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/ 

Praktikanten (TV Prakt) vom 22. März 1991. 
 
3. Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/ 

Praktikanten (TV Prakt-O) vom 5. März 1991. 
 
4. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Praktikantinnen (Praktikanten) vom 

12. Oktober 1973. 
 
5. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Praktikantinnen/Praktikanten (TV Zuwen-

dung Prakt-O) vom 5. März 1991. 
 
6. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende vom 

17. Dezember 1970. 
 
7. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende (TV VL 

Azubi-O) vom 8. Mai 1991. 
 
 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

4. 
Tarifvertrag für Studierende in 

ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen 
im öffentlichen Dienst 

 
(TVSöD) 

 
vom 29. Januar 2020 

 
(i. d. F. des Änderungstarifvertrages Nr. 4 vom 6. April 2025) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Tarifvertrag für Studierende in 
ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen im öffentlichen Dienst (TVSöD) 
 
Inhaltsgleich vereinbart zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberver-
bände (VKA), der Bundesrepublik Deutschland sowie den Gewerkschaften ver.di – 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und dbb beamtenbund und tarifunion.  
 
Die Fassung gibt den Stand vom 1. August 2025 wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
Leipziger Straße 51 
10117 Berlin 
www.vka.de

http://www.vka.de/
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§ 1 
Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Personen, die mit Verwaltungen und Betrieben einen 

Vertrag für die Teilnahme an einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang 
schließen. 2Die Personen werden nachfolgend Studierende genannt. 3Voraus-
setzung dafür, dass dieser Tarifvertrag auf Studierende Anwendung findet, ist 
auch, dass die Studierenden in einem Beruf ausgebildet werden, der 
a) für Studierende im Bereich des Bundes von  

− § 1 Abs. 1 Buchst. a),  

− § 1 Abs. 1 Buchst. b) oder  

− § 1 Abs. 1 Buchst. c)  

und 

b) für Studierende, die in einem Ausbildungsverhältnis zu einem Ausbilden-
den stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbands der VKA ist, von  

−  § 1 Abs. 1 Buchst. a),  

− § 1 Abs. 1 Buchst. b),  

−  § 1 Abs. 1 Buchst. c),  

−  § 1 Abs. 1 Buchst. d) oder  

−  § 1 Abs. 1 Buchst. e)  
des Tarifvertrages für Auszubildende des öffentlichen Dienstes - Allgemeiner Teil 
(TVAöD - Allgemeiner Teil -) erfasst wird. 
 

(2) 1Ausbildender ist, wer andere Personen zur Ausbildung einstellen darf. 2Die Aus-
bildereigenschaft bestimmt sich nach dem Aufbau der Verwaltung. 

 
(3) 1Das ausbildungsintegrierte duale Studium verbindet auf der Grundlage eines 

schriftlichen Ausbildungs- und Studienvertrags eine betriebliche Ausbildung, die 
von Absatz 1 Satz 3 Buchstaben a) oder b) erfasst wird, mit einem Studium, das 
in einem vom Ausbildenden vorgegebenen Studiengang an einer Hochschule ab-
solviert wird. 2Das ausbildungsintegrierte duale Studium gliedert sich in einen 
Ausbildungsteil und einen Studienteil, die beide jeweils dem Erreichen der ent-
sprechenden Abschlussqualifikation dienen. 3Dabei beinhaltet der Studienteil des 
ausbildungsintegrierten dualen Studiums fachtheoretische Studienabschnitte an 
der Hochschule (Lehrveranstaltungen) und berufspraktische Studienabschnitte 
beim Ausbildenden oder einem von dem Ausbildenden zu bestimmenden Dritten. 
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§ 2 
Ausbildungs- und Studienvertrag, Nebenabreden 

 
(1) 1Vor Beginn des Ausbildungs- und Studienverhältnisses ist ein schriftlicher Aus-

bildungs- und Studienvertrag zu schließen, der neben der Bezeichnung des be-
absichtigten Studienabschlusses (Studienteil) und des integrierten Ausbildungs-
berufes (Ausbildungsteil) mindestens folgende Angaben enthält:  
a) die maßgebliche Studien- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden 

Fassung, die kooperierende Hochschule, den Aufbau und die sachliche 
Gliederung des ausbildungsintegrierten dualen Studiums, die maßgebliche 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie 
Art, sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsteils,  

b) Beginn, Dauer und Verteilung des Studienteils einschließlich berufsprakti-
scher Studienabschnitte (Studienplan) und Festlegung der diesbezüglichen 
Teilnahmepflicht sowie Beginn, Dauer und Verteilung des Ausbildungsteils 
(Ausbildungsplan), 

c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungs- und 
Studienzeit, 

d) Dauer der Probezeit,  
e) Zahlung und Höhe des Studienentgelts sowie Studiengebühren, 
f) Dauer und Inanspruchnahme des Urlaubs, 
g) Voraussetzungen, unter denen das Vertragsverhältnis gekündigt werden 

kann, 
h) Bindungs- und Rückzahlungsbedingungen,  
i) die Geltung dieses Tarifvertrages sowie einen in allgemeiner Form gehalte-

nen Hinweis auf die Betriebs- und Dienstvereinbarungen, die auf das Aus-
bildungs- und Studienverhältnis anzuwenden sind,  

j) die Form des Ausbildungsnachweises nach dem Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Buchst. a) 
TVAöD - Allgemeiner Teil -. 

2Bei Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Buchst. b) TVAöD 
- Allgemeiner Teil - mit einer integrierten Ausbildung nach dem Pflegeberufege-
setz (PflBG) muss der Ausbildungs- und Studienvertrag darüber hinaus folgende 
Angaben enthalten: 
a) den gewählten Vertiefungseinsatz einschließlich einer Ausrichtung nach § 7 

Abs. 4 Satz 2 PflBG, 
b) Verpflichtung der Studierenden zum Besuch der Ausbildungsveranstaltun-

gen der Pflegeschule, 
c) Umfang etwaiger Sachbezüge nach § 19 Abs. 2 PflBG, 
d) Hinweis auf die Rechte als Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer im Sinne von 

§ 5 Betriebsverfassungsgesetz oder des für den Ausbilder jeweils geltenden 
Landespersonalvertretungsgesetzes. 
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(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 
2Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich verein-
bart ist. 

 
(3) 1Falls im Bereich der Mitgliedverbände der VKA im Rahmen des Ausbildungs- 

und Studienvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalun-
terkunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede fest-
zulegen. 2Der Wert der Personalunterkunft wird im Bereich der Mitgliedverbände 
der VKA im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag über die Bewertung der Per-
sonalunterkünfte für Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden Fas-
sung auf das Studienentgelt mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 
Abs. 1 Unterabs. 1 des genannten Tarifvertrages maßgebende Quadratmeter-
satz um 15 v. H. zu kürzen ist. 

 
 

§ 3 
Probezeit, Kündigung 

 
(1) Die Probezeit beträgt  

a) drei Monate für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 
Buchst. a), d) oder e) TVAöD - Allgemeiner Teil - und 

b) sechs Monate für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 
Buchst. b) oder c) TVAöD - Allgemeiner Teil -. 

 
(2) Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis von beiden Seiten jederzeit 

ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.  
 
(3) Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen 

Kündigungsgründe nur gekündigt werden 
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 
b) von den Studierenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 
 
 

§ 4 
Ärztliche Untersuchungen 

 
(1) 1Studierende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre 

gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis einer Betriebsärztin/eines Betriebs-
arztes, einer Personalärztin/eines Personalarztes oder einer Amtsärztin/eines 
Amtsarztes nachzuweisen, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere 
Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 2Für Studierende, die unter das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Abs. 1 JArbSchG 
zu beachten. 

 
(2) 1Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Studierende zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage 
sind, die nach dem Ausbildungs- und Studienvertrag übernommenen Verpflich-
tungen zu erfüllen. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es 
sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt, eine Personalärztin/einen 



TVSöD 
 
 

 
67 

 

Personalarzt oder eine Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Be-
triebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 
3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Ausbildende. 

 
(3) Studierende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, mit gesundheits-

gefährdenden Tätigkeiten beschäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen be-
auftragt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen oder auf ihren Antrag bei Be-
endigung des Ausbildungs- und Studienverhältnisses ärztlich zu untersuchen. 

 
 

§ 5 
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung 

 
(1) Studierende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die 

Beschäftigten des Ausbildenden. 
 
(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Studierende ihrem Ausbildenden recht-

zeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit 
untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem 
Ausbildungs- und Studienvertrag übernommenen Verpflichtungen der Studieren-
den oder berechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen. 

 
(3) Für die Schadenshaftung der Studierenden finden die für die Beschäftigten des 

Ausbildenden geltenden tariflichen Bestimmungen entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 6 
Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht 

 
(1) 1Die Leistungsnachweise aus dem Studienteil des ausbildungsintegrierten dua-

len Studiums sind Bestandteil der Personalakte der Studierenden. 2Hierzu haben 
die Studierenden die von den Hochschulen auszustellenden Leistungsübersich-
ten nach den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen sowie eine Abschrift 
des Abschlusszeugnisses unverzüglich nach Aushändigung dem Ausbildenden 
vorzulegen. 

 
(2) 1Die Studierenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal-

akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevoll-
mächtigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Perso-
nalakten erhalten.  

 
(3) 1Beurteilungen sind Studierenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Bekannt-

gabe ist aktenkundig zu machen. 
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§ 7 
Wöchentliche und tägliche Ausbildungs- und Studienzeit 

 
(1) 1Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungs- und Studienzeit 

und tägliche Ausbildungs- und Studienzeit der Studierenden richten sich während 
der fachtheoretischen Abschnitte nach der jeweiligen Ausbildungs-, Studien- und 
Prüfungsordnung. 2Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbil-
dungs- und Studienzeit der Studierenden, die nicht unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz fallen, richtet sich während der berufspraktischen Abschnitte beim 
Ausbildenden nach den für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebenden 
Vorschriften über die Arbeitszeit. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch bei der Durch-
führung von berufspraktischen Abschnitten einschließlich der praktischen Ausbil-
dung des Ausbildungsteils bei einem Dritten. 4In dem Ausbildungs- und Studien-
vertrag nach § 2 werden die berufspraktischen Abschnitte verbindlich in einem 
Ausbildungs- und Studienplan vereinbart. 

 
(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist den 

Studierenden dazu während der Ausbildungs- und Studienzeit Gelegenheit zu 
geben. 

 
(3) 1An Tagen, an denen Studierende fachtheoretische Studienabschnitte an der 

Hochschule absolvieren, gilt die tägliche Ausbildungs- und Studienzeit als erfüllt. 
2Im Übrigen gelten für Studierende, die eine Ausbildung nach § 1 Abs. 1 
Buchst. a), d) oder e) TVAöD - Allgemeiner Teil - absolvieren, Unterrichtszeiten 
einschließlich der Pausen als Ausbildungs- und Studienzeit. 3Dies gilt auch für 
die notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte, sofern 
die praktische Ausbildung oder berufspraktische Studienabschnitte nach dem 
Unterricht fortgesetzt werden. 

 
(4) Im Übrigen gilt für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 

Buchst. a), d) oder e) TVAöD - Allgemeiner Teil -, dass sie an Tagen, an denen 
sie im Rahmen ihres Ausbildungsteils an einem theoretisch betrieblichen Unter-
richt von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, nicht zur 
praktischen Ausbildung herangezogen werden dürfen. 

 
(5) Studierende dürfen im Rahmen des Ausbildungs- und Studienzwecks auch an 

Sonntagen und Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet werden.  
 
(6) 1Eine Beschäftigung, die über die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungs- und Stu-

dienzeit hinausgeht, ist nur ausnahmsweise zulässig. 2§§ 21, 23 JArbSchG, § 17 
Abs. 7 BBiG und § 19 Abs. 3 PflBG bleiben unberührt. 
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§ 8 
Studienentgelt und Studiengebühren 

 
(1) 1Studierende erhalten bis zum Ablauf des Kalendermonats, in dem die Ab-

schlussprüfung des Ausbildungsteils erfolgreich abgelegt wird, ein Studienent-
gelt, das sich aus einem monatlichen Entgelt und einer monatlichen Zulage zu-
sammensetzt. 2Das monatliche Entgelt beträgt 
 
a) für Studierende nach § 1 Abs. 1 Buchst. a), d) oder e) TVAöD - Allgemei-

ner Teil - 

 bis 
31. März 2025 

ab 
1. April 2025 

ab 
1. Mai 2026 

im ersten 
Ausbildungsjahr 

1.218,26 Euro 1.293,26 Euro 1.368,26 Euro 

im zweiten 
Ausbildungsjahr 

1.268,20 Euro 1.343,20 Euro 1.418,20 Euro 

im dritten 
Ausbildungsjahr 

1.314,02 Euro 1.389,02 Euro 1.464,02 Euro 

im vierten 
Ausbildungsjahr 

1.377,59 Euro 1.452,59 Euro 1.527,59 Euro 

 
b) für Studierende nach § 1 Abs. 1 Buchst. b) TVAöD - Allgemeiner Teil - 

 bis 
31. März 2025 

ab 
1. April 2025 

ab 
1. Mai 2026 

im ersten 
Ausbildungsjahr 

1.340,69 Euro 1.415,69 Euro 1.490,69 Euro 

im zweiten 
Ausbildungsjahr 

1.402,07 Euro 1.477,07 Euro 1.552,07 Euro 

im dritten 
Ausbildungsjahr 

1.503,38 Euro 1.578,38 Euro 1.653,38 Euro 

 
c) für Studierende nach § 1 Abs. 1 Buchst. c) TVAöD - Allgemeiner Teil - 

 bis 
31. März 2025 

ab 
1. April 2025 

ab 
1. Mai 2026 

im ersten 
Ausbildungsjahr 

1.215,24 Euro 1.290,24 Euro 1.365,24 Euro 

im zweiten 
Ausbildungsjahr 

1.275,30 Euro 1.350,30 Euro 1.425,30 Euro 

im dritten 
Ausbildungsjahr 

1.372,03 Euro 1.447,03 Euro 1.522,03 Euro. 

 
3Die monatliche Zulage beträgt 150 Euro. 4Die Zulage erfolgt als monatliche Pau-
schale und damit unabhängig von der zeitlichen Verteilung der Ausbildungs- und 
Studienteile.  
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(2) 1Nach dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die Abschlussprüfung des Aus-
bildungsteils erfolgreich abgelegt wurde, erhalten die Studierenden anstelle des 
Studienentgelts nach Absatz 1 bis zur Beendigung des ausbildungsintegrierten 
dualen Studiums ein monatliches Studienentgelt. 2Das monatliche Studienentgelt 
nach Satz 1 beträgt 
 
— bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem Ausbil-

dungsteil nach § 1 Abs. 1 Buchst. a), d) oder e) TVAöD - Allgemeiner Teil –  
 

bis 31. März 2025 ab 1. April 2025 ab 1. Mai 2026 
1.475,00 Euro 1.550,00 Euro 1.625,00 Euro 

 
— bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem Ausbil-

dungsteil nach § 1 Abs. 1 Buchst. b) TVAöD - Allgemeiner Teil – 
 

bis 31. März 2025 ab 1. April 2025  ab 1. Mai 2026 
1.665,00 Euro 1.740,00 Euro 1.815,00 Euro 

 
— und bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem Aus-

bildungsteil nach § 1 Abs. 1 Buchst. c) TVAöD - Allgemeiner Teil –  
 

bis 31. März 2025 ab 1. April 2025 ab 1. Mai 2026 
1.535,00 Euro 1.610,00 Euro“ 1.685,00 Euro. 

 
(3) Das Studienentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Beschäftigten 

des Ausbildenden gezahlte Entgelt. 
 
(4) Der Ausbildende übernimmt die notwendigen Studiengebühren. 
 
(5) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule 

oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbil-
dungszeit des Ausbildungsteils verkürzt, gilt für die Höhe des Studienentgelts 
nach Absatz 1 der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils 
verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit. 

 
(6) Wird bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem Ausbil-

dungsteil nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 Buchst. a), d) oder e) TVAöD - Allgemei-
ner Teil - die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils  
a) im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung auf Verlangen der Stu-

dierenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um 
ein Jahr, verlängert oder 

b) auf Antrag der Studierenden nach § 8 Abs. 2 BBiG von der zuständigen 
Stelle oder nach § 27 c Abs. 2 der Handwerksordnung (HwO) von der Hand-
werkskammer verlängert,  

wird während des Zeitraums der Verlängerung das Studienentgelt nach Absatz 1 
Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Buchst. a des letzten regelmäßigen Ausbildungs-
abschnitts des Ausbildungsteils gezahlt. 
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(7) 1Können Studierende bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit 

einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Buchst. a), d) oder e) TVAöD - Allgemei-
ner Teil - ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils 
erst nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, erhalten die Studierenden bis zur 
Ablegung der Abschlussprüfung des Ausbildungsteils ein Studienentgelt nach 
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Buchst. a) für den letzten regelmäßigen 
Ausbildungsabschnitt. 2Im Falle des Bestehens der Prüfung erhalten die Studie-
renden darüber hinaus rückwirkend von dem Zeitpunkt an, an dem der Ausbil-
dungsteil geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem ihnen gezahlten 
Studienentgelt nach Satz 1 und dem für das vierte Ausbildungsjahr maßgeben-
den Studienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Buchst. a).  

 
 

§ 8a 
Unständige Entgeltbestandteile 

 
(1) 1Für Studierende, deren berufspraktische Abschnitte einschließlich der prakti-

schen Ausbildung des Ausbildungsteils an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen 
und Vorfesttagen stattfinden, gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden 
geltenden Regelungen sinngemäß. 2Dies gilt auch für den Bereitschaftsdienst 
und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge.  

 
(2) 1Für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Buchst. b) oder c) 

TVAöD - Allgemeiner Teil - beträgt der Zeitzuschlag für Nachtarbeit mindestens 
1,28 Euro pro Stunde. 2Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 
Buchst. b) oder c) TVAöD - Allgemeiner Teil - erhalten unter denselben Voraus-
setzungen wie die beim Ausbildenden Beschäftigten im Sinne des § 38 Abs. 5 
Satz 1 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 75 v. H. der Zulagenbe-
träge gemäß § 8 Abs. 5 und 6 TVöD. 

 
 

§ 8b 
Sonstige Entgeltregelungen 

 
(1) Studierenden im Bereich des Bundes mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 

Buchst. a) TVAöD - Allgemeiner Teil - können bei Vorliegen der geforderten Vo-
raussetzungen 50 v. H. der Zulagen gewährt werden, die für Beschäftigte im 
Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD gemäß § 19 Abs. 5 TVöD in Verbindung mit 
§ 33 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 6 BAT/BAT-O jeweils vereinbart sind. 
 

(2) Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Buchst. a), d) oder e) 
TVAöD - Allgemeiner Teil -, die in einem Ausbildungsverhältnis zu einem Ausbil-
denden stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, können bei 
Vorliegen der geforderten Voraussetzungen 50 v. H. der Zulagen gewährt wer-
den, die für Beschäftigte im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD gemäß § 23 
Abs. 1 Satz 1 dritter bzw. vierter Spiegelstrich TVÜ-VKA in Verbindung mit § 33 
Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 6 BAT/BAT-O jeweils vereinbart sind. 
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(3) Studierenden im Bereich des Bundes mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs.  1 
Buchst. a) TVAöD - Allgemeiner Teil -, die in erheblichem Umfang mit Arbeiten 
beschäftigt werden, für die Beschäftigten im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 2 TVöD 
nach Maßgabe des § 19 Abs. 5 TVöD Erschwerniszuschläge zustehen, kann im 
zweiten bis vierten Ausbildungsjahr ein monatlicher Pauschalzuschlag in Höhe 
von 10 Euro gezahlt werden.  
 

(4) Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Buchst. a), d) oder 
e) TVAöD - Allgemeiner Teil -, die in einem Ausbildungsverhältnis zu einem Aus-
bildenden stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, und in er-
heblichem Umfang mit Arbeiten beschäftigt werden, für die Beschäftigten im 
Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 2 TVöD nach Maßgabe des § 23 Abs. 1 Satz 1 erster 
bzw. zweiter Spiegelstrich TVÜ-VKA Erschwerniszuschläge zustehen, kann im 
zweiten bis vierten Ausbildungsjahr ein monatlicher Pauschalzuschlag in Höhe 
von 10 Euro gezahlt werden.  

 
(5) Soweit Beschäftigten des Bundes gemäß den Protokollerklärungen Nr. 1 bis 3 

des Teils IV Abschnitt 25 Unterabschnitt 25.1 der Anlage 1 zum TV EntgO Bund 
oder gemäß § 19 Abs. 5 Satz 2 TVöD in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Buchst. c) 
und Abs. 6 BAT/BAT-O eine Zulage zusteht, erhalten Studierende im Bereich des 
Bundes mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Buchst. b) oder c) TVAöD - 
Allgemeiner Teil - unter denselben Voraussetzungen 50 v. H. des entsprechen-
den Zulagenbetrages.  

 
(6) Soweit Beschäftigten im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD im Bereich der VKA 

gemäß der Protokollerklärung Nr. 1 zu Teil B Abschnitt XI Ziffer 1 der Anlage 1 – 
Entgeltordnung (VKA) zum TVöD oder gemäß § 19 Abs. 5 Satz 2 TVöD bzw. 
§ 23 Abs. 1 TVÜ-VKA in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 6 
BAT/BAT-O eine Zulage zusteht, erhalten Studierende mit einem Ausbildungsteil 
nach § 1 Abs. 1 Buchst. b) oder c) TVAöD - Allgemeiner Teil - im Bereich der 
VKA unter denselben Voraussetzungen 50 v. H. des entsprechenden Zulagen-
betrages. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 6: 
Für den Anspruch der Studierenden auf eine Zulage nach Absatz 6 ist es unbe-
achtlich, wenn den Beschäftigten des Ausbildenden aufgrund der Protokollerklä-
rung Nr. 5 des Teil B Abschnitt XI Ziffer 1 (Beschäftigte in der Pflege) der Anlage 1 
zum TVöD - Entgeltordnung (VKA), der Protokollerklärung zu § 29a Abs. 4 TVÜ-
VKA oder § 29d Abs. 2 TVÜ-VKA keine Zulage oder eine Zulage in verminderter 
Höhe zusteht. 

 
 

§ 9 
Urlaub 

 
(1) Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Studienentgelts in 

entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden gelten-
den Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der 
wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Ka-
lenderjahr 30 Ausbildungstage beträgt.  
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Fassung ab 1. Januar 2027: 
 
(1) Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Studienentgelts in 

entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden gelten-
den Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der 
wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Ka-
lenderjahr 31 Ausbildungstage beträgt.  

 
(2) Der Erholungsurlaub ist in der vorlesungs- und unterrichtsfreien Zeit in Anspruch 

zu nehmen.  
 
(3) 1Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Buchst. b) oder c) 

TVAöD - Allgemeiner Teil -, die im Ausbildungsteil im Schichtdienst eingesetzt 
werden, erhalten im zweiten und dritten Jahr des Ausbildungsteils entsprechend 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 TVAöD - Besonderer Teil Pflege - jeweils einen Tag Zusatzur-
laub. 2Absatz 2 gilt entsprechend.  

 
 

§ 10 (Bund) 
Ausbildungs- und Studienmaßnahmen 

außerhalb der Ausbildungsstätte 
 

[betrifft den Bund] 
 
 

§ 10 (VKA) 
Ausbildungs- und Studienmaßnahmen 

außerhalb der Ausbildungsstätte 
 
(1) 1Bei Dienstreisen, die im Rahmen des Ausbildungsteils oder der berufsprakti-

schen Studienabschnitte erfolgen, erhalten die Studierenden eine Entschädigung 
in analoger Anwendung der Reisekostenbestimmungen, die für die Beschäftigten 
des Ausbildenden jeweils gelten. 2Gleiches gilt bei Reisen zur Ablegung der in 
den Ausbildungsordnungen bzw. in den Studien- und Prüfungsordnungen vorge-
schriebenen Prüfungen für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 
Abs. 1 Buchst. a), d) oder e) TVAöD - Allgemeiner Teil -.  

 
(2) 1Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 

Buchst. a), d) oder e) TVAöD - Allgemeiner Teil - zur Teilnahme an überbetrieb-
lichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BBiG au-
ßerhalb der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte, werden die ent-
standenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der 
jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungs-
mittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung 
von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, Bahn-
Card, Semesterticket) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung zwischen den 
Ausbildungsstätten hierbei mehr als 100 km, werden im Bahnverkehr Zuschläge 
beziehungsweise besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) erstattet. 3Die nachgewie-
senen notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswärtigen Ort werden, soweit 
nicht eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung steht, erstattet.  
4Zu den Auslagen des bei notwendiger auswärtiger Unterbringung entstehenden 
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Verpflegungsmehraufwands am auswärtigen Ausbildungsort wird Studierenden 
für volle Kalendertage der Anwesenheit sowie für den An- und Abreisetag ein 
Verpflegungszuschuss gewährt, dessen Höhe sich in analoger Anwendung der 
für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Reisekostenbestimmungen in 
der jeweiligen Fassung bemisst. 5Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jewei-
lige Verpflegungszuschuss einbehalten. 6Bei einer über ein Wochenende oder 
einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch 
entstandenen Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach 
Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. 7Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für Reisen 
im Rahmen der fachtheoretischen Studienabschnitte, die Bestandteil von Stu-
dien- und Prüfungsordnungen sind, wenn die Hochschule außerhalb der politi-
schen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte liegt. 8Für die notwendigen Aus-
lagen beim Verpflegungsmehraufwand wird bei Reisen nach Satz 7 für volle Ka-
lendertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungs-
zuschuss in Höhe der nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung maßge-
benden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt. 
9Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten. 
10Soweit eine Reise nach Satz 7 über ein Wochenende oder einen Feiertag hin-
aus andauert, gelten die Sätze 1 bis 3, 8 und 9 entsprechend. 

 
(3) 1Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs.1 

Buchst. b) oder c) TVAöD - Allgemeiner Teil - zur vorübergehenden Ausbildung 
an einer anderen Einrichtung außerhalb der politischen Gemeindegrenze der 
Ausbildungsstätte sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften 
oder an Übungen werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur 
Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten 
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zu-
schläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen 
(z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard, Semesterticket) sind aus-
zunutzen. 2Bei Reisen zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Ein-
richtung außerhalb der politischen Gemeindegrenzen der Ausbildungsstätte nach 
Satz 1 wird bei notwendiger Unterbringung am auswärtigen Ausbildungsort für 
volle Kalendertage der Anwesenheit sowie für den An- und Abreisetag ein Ver-
pflegungszuschuss gewährt, dessen Höhe sich in analoger Anwendung der für 
die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Reisekostenbestimmungen in der 
jeweiligen Fassung bemisst. 3Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der Verpfle-
gungszuschuss entsprechend einbehalten. 4Bei einer über ein Wochenende oder 
einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die durch 
den Verpflegungsmehraufwand entstandenen Mehrkosten nach Maßgabe der 
Sätze 2 und 3 erstattet. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 3: 
Die Sätze 2 bis 4 gelten nicht für den Besuch einer auswärtigen beruflichen 
Schule sowie für Reisen im Rahmen der fachtheoretischen Studienabschnitte, 
die Bestandteil von Studien- und Prüfungsordnungen sind, wenn die Hochschule 
außerhalb der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte liegt. 

 
  



TVSöD 
 
 

 
75 

 

(4) 1Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 
Buchst. a), d) oder e) TVAöD - Allgemeiner Teil -, die im Rahmen des Ausbil-
dungsteils für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule erfolgen, werden die 
notwendigen Fahrtkosten erstattet, soweit sie monatlich 6 v. H. des Studienent-
gelts nach § 8 Abs. 1 für das erste Studienjahr übersteigen. 2Satz 1 gilt nicht, 
soweit die Fahrtkosten nach landesrechtlichen Vorschriften von einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts getragen werden. 3Die notwendigen Auslagen für 
die Unterkunft und Verpflegung werden bei Besuch der regulären auswärtigen 
Berufsschule im Blockunterricht entsprechend Absatz 2 Sätze 3, 8 und 9 erstat-
tet. 4Soweit eine Reise nach Satz 3 über ein Wochenende oder einen Feiertag 
hinaus andauert, gilt Absatz 2 Sätze 3, 8 und 9 entsprechend. 5Leistungen Dritter 
sind anzurechnen.  

 
(5) Bei Abordnungen und Zuweisungen von Studierenden mit einem Ausbildungsteil 

nach § 1 Abs. 1 Buchst. a), d) oder e) TVAöD - Allgemeiner Teil -, die im Rahmen 
des Ausbildungsteils erfolgen, werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 
2 erstattet. 

 
 

§ 10a 
Familienheimfahrten 

 

1Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder vom Ort der 
auswärtigen Berufsschule/Hochschule, deren Besuch vom Ausbildenden veranlasst 
wurde, zum Wohnort der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des 
Ehegatten oder der Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden den Studierenden 
monatlich einmal die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur 
Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmä-
ßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; 
Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, 
Monatsfahrkarten, Semesterticket, BahnCard) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfer-
nung mehr als 300 km, können im Bahnverkehr Zuschläge bzw. besondere Fahrpreise 
(z.B. für ICE) erstattet werden.3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn aufgrund geringer 
Entfernung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am 
jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder der auswärtigen Berufsschule/Hochschule 
weniger als vier Wochen beträgt.  
 
 

§ 11 
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittelzuschuss 

 
(1) 1Studierende erhalten Schutzkleidung nach den Bestimmungen, die für die ent-

sprechenden Beschäftigten des Ausbildenden maßgebend sind. 2Diese wird un-
entgeltlich zur Verfügung gestellt, soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetz-
lich vorgeschrieben oder angeordnet ist. 3Die Schutzkleidung bleibt Eigentum 
des Ausbildenden.  

 
(2) Der Ausbildende hat den Studierenden im Rahmen des Ausbildungsteils kosten-

los die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und 
zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen bzw. der staatlichen Prü-
fung erforderlich sind. 
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(3) 1Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Buchst. a), d) oder 

e) TVAöD - Allgemeiner Teil - erhalten bis zum Abschluss des Ausbildungsteils 
einmal jährlich einen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50 Euro brutto. 2Absatz 2 
bleibt unberührt. 3Der Lernmittelzuschuss ist möglichst mit dem Ausbildungsent-
gelt des ersten Monats des jeweiligen Ausbildungsjahres zu zahlen, er ist spä-
testens im Zahlungsmonat September des betreffenden Ausbildungsjahres fällig. 

 
 

§ 12 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) Werden Studierende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Ver-

schulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungs- und Studienver-
trag zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von 
bis zu sechs Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei 
Wiederholungserkrankungen das Studienentgelt (§ 8) in entsprechender Anwen-
dung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen fortge-
zahlt. 

 
(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.  
 
(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Ausbildenden 

erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Ausbildenden zugezogene Be-
rufskrankheit verursacht ist, erhalten Studierende nach Ablauf des nach Absatz 1 
maßgebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Bruttokrankengeld und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Net-
tostudienentgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsun-
fall oder die Berufskrankheit anerkennt.  

 
 

§ 12a 
Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen 

 
(1) Studierenden ist das Studienentgelt nach § 8 Abs. 1 für insgesamt fünf Tage fort-

zuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen für den Ausbildungsteil 
vorgeschriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige Ausbil-
dung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche besteht 
dieser Anspruch für sechs Tage. 

 
(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Stu-

dierende zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders zusammenge-
fasst werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbil-
dungstage. 

 
(3) Im Übrigen gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebenden Re-

gelungen zur Arbeitsbefreiung entsprechend. 
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§ 13 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung 

erhalten Studierende eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 Euro 
monatlich. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühes-
tens für den Kalendermonat, in welchem dem Ausbildenden die erforderlichen 
Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate des-
selben Kalenderjahres.  

 
(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges 

Entgelt. 
 
 

§ 14 
Jahressonderzahlung 

 
(1) 1Studierende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungs- und Studienverhältnis 

stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Die Jahressonderzah-
lung beträgt 90 v. H. des den Studierenden für November zustehenden Stu-
dienentgelts (§ 8 Abs. 1 und 2).  

 
(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 

Studierende keinen Anspruch auf Studienentgelt (§ 8), Fortzahlung des Entgelts 
während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 12) haben. 2Die 
Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Studierende wegen Be-
schäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz kein Studienentgelt erhalten 
haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruch-
nahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum 
Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt 
der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat. 

 
(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Studienent-

gelt ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem frühe-
ren Zeitpunkt ausgezahlt werden.  

 
(4) Studierende, die im unmittelbaren Anschluss an den ausbildungsintegrierten du-

alen Studiengang von ihrem Ausbildenden in ein Beschäftigungsverhältnis über-
nommen werden und Anspruch auf eine Jahressonderzahlung nach §§ 20, 21 
TVöD haben, erhalten einmalig zusammen mit der anteiligen Jahressonderzah-
lung aus dem Beschäftigungsverhältnis die anteilige Jahressonderzahlung aus 
dem Ausbildungs- und Studienverhältnis. 

 
 
  



TVSöD 
 
 

 
78 

 

§ 15 
Zusätzliche Altersversorgung 

 
1Die Studierenden haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmen die Tarifverträge über die 
betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung - ATV- und der Tarifvertrag Altersversorgung - ATV-K) in den jeweils 
geltenden Fassungen.  
 
 

§ 16 
Beendigung, Verkürzung und Verlängerung des Vertragsverhältnisses 

 
(1) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis endet mit dem Ablauf der im Ausbil-

dungs- und Studienvertrag vereinbarten Vertragslaufzeit. 
 
(2) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis endet zudem: 

a) bei wirksamer Kündigung (§ 3 Absätze 2 und 3) oder 
b) bei Exmatrikulation durch die Hochschule nach der jeweiligen Studien- und 

Prüfungsordnung oder 
c) bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen Ausbildungsprüfung des 

Ausbildungsteils; dies gilt nicht, wenn sich im Falle des Nichtbestehens der 
Abschlussprüfung der Ausbildungsteil auf Verlangen der Studierenden bis 
zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr, ver-
längert oder die Abschlussprüfung ohne eigenes Verschulden erst nach be-
endeter Ausbildungszeit des Ausbildungsteils abgelegt wird. 

 
(3) 1Eine Verkürzung des Studienteils (Regelstudienzeit) kann in Abstimmung mit 

dem Ausbildenden beantragt werden, sofern eine Verkürzung nach der Studien- 
und Prüfungsordnung für den ausbildungsintegrierten dualen Studiengang zuläs-
sig ist und die Vereinbarkeit mit dem gleichzeitig zu absolvierenden Ausbil-
dungsteil gewährleistet ist. 2Der Ausbildungs- und Studienvertrag ist entspre-
chend anzupassen.  

(4) Beabsichtigt der Ausbildende bzw. im Bereich des Bundes die ausbildende 
Dienststelle/der ausbildende Betrieb keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, 
hat sie/er dies der Studierenden/dem Studierenden drei Monate vor dem voraus-
sichtlichen Ende des Vertragsverhältnisses schriftlich mitzuteilen. 

 
(5) Werden Studierende im Anschluss an das Ausbildungs- und Studienverhältnis 

beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt 
ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 
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§ 16a 
Übernahme von Studierenden 

 
(1) 1Studierende, die den Ausbildungs- und den Studienteil jeweils mindestens mit 

der Gesamtnote „Befriedigend“ abgeschlossen haben, werden bei dienstlichem 
bzw. betrieblichem Bedarf im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungs- und 
Studienverhältnis in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen, sofern nicht 
im Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder ge-
setzliche Gründe entgegenstehen. 2Für eine Übernahme beim Bund und anderen 
Arbeitgebern, in deren Aufgabenbereichen auch hoheitliche Tätigkeiten wahrge-
nommen werden, müssen sich die Studierenden durch ihr gesamtes Verhalten 
zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes be-
kennen.  
 

(2) 1Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf nach Absatz 1 Satz 1 muss zum Zeit-
punkt der Beendigung des Ausbildungs- und Studienverhältnisses vorliegen und 
setzt zudem eine freie und besetzbare Stelle bzw. einen freien und zu besetzen-
den Arbeitsplatz bei der Ausbildungsdienststelle bzw. dem Ausbildungsbetrieb 
voraus, die/der eine abschlussadäquate Beschäftigung auf Dauer ermöglicht. 
2Bei einer Auswahlentscheidung sind die jeweiligen Abschlussergebnisse und 
die persönliche Eignung zu berücksichtigen. 3Bestehende Mitbestimmungsrechte 
bleiben unberührt. 

 
Protokollerklärung zu § 16a: 
Besteht kein dienstlicher bzw. betrieblicher Bedarf für eine unbefristete Beschäf-
tigung, ist eine befristete Beschäftigung außerhalb von § 16a möglich. 

 
 

§ 17 
Abschlussprämie 

 
(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsteils aufgrund erfolgreich abgeschlossener Ab-

schlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung erhalten Studierende eine Abschluss-
prämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro. 2Die Abschlussprämie ist kein 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der Abschlussprü-
fung bzw. der staatlichen Prüfung fällig. 

 
(2) 1Absatz 1 gilt nicht für Studierende, die den Ausbildungsteil des ausbildungsinte-

grierten dualen Studiums nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer Wiederho-
lungsprüfung abschließen. 2Im Einzelfall kann der Ausbildende von Satz 1 ab-
weichen.  
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§ 18 
Rückzahlungsgrundsätze  

 
(1) Werden die Studierenden oder die ehemals Studierenden beim Ausbildenden 

nach Beendigung ihres ausbildungsintegrierten dualen Studiums in ein Beschäf-
tigungsverhältnis entsprechend ihrer erworbenen Abschlussqualifikation über-
nommen, sind sie verpflichtet, dort für die Dauer von fünf Jahren beruflich tätig 
zu sein. 

 
(2) Der vom Ausbildenden bis zur Beendigung oder zum Abbruch des ausbildungs-

integrierten dualen Studiums gezahlte Gesamtbetrag, bestehend aus der monat-
lichen Zulage nach § 8 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 3, dem Studienent-
gelt nach § 8 Abs. 2 und den Studiengebühren (§ 8 Abs. 4), ist von den Studie-
renden oder den ehemals Studierenden zurückzuerstatten: 
a) bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen Ausbildungs- oder Stu-

dienprüfung, wenn die Erfolglosigkeit in den Verantwortungsbereich der 
Studierenden fällt, weil sie es schuldhaft unterlassen haben, den erfolgrei-
chen Abschluss des ausbildungsintegrierten dualen Studiums im Rahmen 
des ihnen Möglichen zielstrebig zu verfolgen, 

b) bei Beendigung des ausbildungsintegrierten dualen Studiums durch Kündi-
gung vom Ausbildenden aus einem von den Studierenden zu vertretenden 
Grund oder durch eine Eigenkündigung der Studierenden nach Ende der 
Probezeit, die nicht durch einen wichtigen Grund gemäß § 626 BGB ge-
rechtfertigt ist,  

c) bei Ablehnung des Angebots, beim Ausbildenden im Anschluss an das er-
folgreich bestandene ausbildungsintegrierte duale Studium entsprechend 
der erworbenen Abschlussqualifikation ein Beschäftigungsverhältnis zu be-
gründen,  

d) soweit das Beschäftigungsverhältnis, das beim Ausbildenden im Anschluss 
an das erfolgreich bestandene ausbildungsintegrierte duale Studium ent-
sprechend der erworbenen Abschlussqualifikation begründet wurde, aus ei-
nem von den ehemals Studierenden zu vertretenden Grund innerhalb der 
ersten fünf Jahre seines Bestehens endet. 

 
(3) Sofern berufspraktische Studienabschnitte beim Ausbildenden absolviert wur-

den, verringert sich der Rückzahlungsbetrag auf 75 v. H. des Gesamtbetrages 
nach Absatz 2. 

 
(4) Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag nach Absatz 2 bzw. 3 wird für jeden vol-

len Monat, in dem nach Beendigung des ausbildungsintegrierten dualen Studi-
ums ein Beschäftigungsverhältnis bestand, um 1/60 vermindert. 

 
(5) 1Die Rückzahlungspflicht in den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe a) oder b) ent-

fällt, wenn die Studierenden nach endgültigem Nichtbestehen der notwendigen 
Studienprüfung oder nach Kündigung infolge des Abbruchs des Studiums in ein 
Beschäftigungsverhältnis entsprechend der im Ausbildungsverhältnis erworbe-
nen Qualifikation übernommen werden und dieses für die nach Satz 3 festgelegte 
Bindungsdauer fortbesteht. 2Die Rückzahlungspflicht entfällt nicht, wenn das Be-
schäftigungsverhältnis innerhalb der Bindungsdauer gemäß Satz 3 aus einem 
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vom Beschäftigten zu vertretenden Grund endet. 3Abweichend zu Absatz 1 be-
misst sich die Bindungsdauer nach der Dauer des Ausbildungs- und Studienver-
hältnisses, wobei jeder volle Monat des Ausbildungs- und Studienverhältnisses 
einem Monat Bindungsdauer entspricht. 4Zur Berechnung der Rückzahlungs-
pflicht gilt Absatz 3; Absatz 4 ist sinngemäß anzuwenden. 

 
(6) Auf die Rückzahlungspflicht kann ganz oder teilweise verzichtet werden, soweit 

sie für die Studierenden oder die ehemals Studierenden eine besondere Härte 
bedeuten würde. 

 
 

§ 19 
Zeugnis 

 
1Der Ausbildende hat den Studierenden bei Beendigung des Ausbildungsteils nach § 1 
Abs. 1 Buchst. a), d) oder e) TVAöD - Allgemeiner Teil - ein Zeugnis gemäß § 16 BBiG 
auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und Ziel der Ausbildung 
sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der Studierenden enthalten. 
3Auf deren Verlangen sind auch Angaben über Führung, Leistung und besondere fach-
liche Fähigkeiten aufzunehmen.  
 
 

§ 20 
Ausschlussfrist 

 
Ansprüche aus dem Ausbildungs- und Studienvertrag verfallen, wenn sie nicht inner-
halb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Studierenden 
oder vom Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden. 
 
 

§ 21 
Inkrafttreten und Laufzeit 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. August 2020 in Kraft. 
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-

derhalbjahres schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31. Dezem-
ber 2020. 

 
(3) Abweichend von Absatz 2 können ferner  

a) § 8 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 mit einer Frist von einem Monat zum Ende 
eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. März 2027; eine Kündi-
gung nach Absatz 2 erfasst nicht den § 8 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2. 

b) § 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres  
gesondert schriftlich gekündigt werden. 
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Fassung ab 1. Januar 2027: 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden  

a) § 8 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 mit einer Frist von einem Monat zum Ende 
eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. März 2027; eine Kündi-
gung nach Absatz 2 erfasst nicht den § 8 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2; 

b) § 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres; 
c) § 9 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjah-

res;  
d) im Falle der Kündigung gemäß § 39 Abs. 4 Buchst. j des Tarifvertrages für 

den öffentlichen Dienst (TVöD) § 9 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten 
zum Schluss des maßgeblichen Kalenderjahres. 
 

Protokollerklärung zu Buchstabe d: 
Im Falle der Kündigung gemäß Buchstabe d gilt ab deren Wirksamwerden § 9 
Abs. 1 in folgender Fassung: „Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fort-
zahlung ihres Studienentgelts in entsprechender Anwendung der für die Beschäf-
tigten des Ausbildenden geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Ur-
laubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in 
der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 30 Ausbildungstage beträgt.“  

 
(4)  § 16a tritt mit Ablauf des 31. März 2027 außer Kraft. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

5. 
Tarifvertrag für Studierende 

in einem dualen Hebammenstudium 
im öffentlichen Dienst 

 
im Bereich der Vereinigung 

der kommunalen Arbeitgeberverbände 
 

(TVHöD) 
 

vom 11. Januar 2022 
 

(i. d. F. des Änderungstarifvertrages Nr. 3 vom 6. April 2025) 
 
 

 
 
 
 

 
  



 
 

 
 

Tarifvertrag für Studierende 
in einem dualen Hebammenstudium 

im öffentlichen Dienst 
(TVHöD) 

 
Inhaltsgleich vereinbart zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberver-
bände (VKA) sowie den Gewerkschaften ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) und dbb beamtenbund und tarifunion.  
 
 
Die Fassung gibt den Stand vom 1. Juli 2025 wieder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
Leipziger Straße 51 
10117 Berlin 
www.vka.de  



TVHöD 
 
 

 
  85  

 
Inhaltsverzeichnis 

 
 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

§ 3 Studienvertrag, Nebenabreden 

§ 4 Probezeit, Kündigung 

§ 5 Ärztliche Untersuchungen 

§ 6 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung 

§ 7 Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht 

§ 8 Wöchentliche und tägliche Studienzeit 

§ 9 Studienentgelt, Studiengebühren 

§ 10 Unständige Entgeltbestandteile 

§ 11 Sonstige Entgeltbestandteile 

§ 12 Urlaub 

§ 13 Studienmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 

§ 14 Familienheimfahrten 

§ 15 Schutzkleidung, Arbeitsmittel 

§ 16 Entgelt im Krankheitsfall 

§ 17 Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen 

§ 18 Vermögenswirksame Leistungen 

§ 19 Jahressonderzahlung 

§ 20 Zusätzliche Altersversorgung 

§ 21 Beendigung und Verlängerung des dualen Hebammenstudiums 

§ 21a Übernahme von Studierenden 

§ 22 Rückzahlungsgrundsätze 

§ 23 Ausschlussfrist 

§ 24 Inkrafttreten und Laufzeit 

 

 

  



TVHöD 
 
 

 
86 

 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
1Dieser Tarifvertrag gilt für Personen, die auf der Grundlage des Gesetzes über das 
Studium und den Beruf von Hebammen (Hebammengesetz - HebG) vom 22. Novem-
ber 2019 mit Krankenhäusern (§ 2 Abs. 4) einen Studienvertrag (§ 3) zur akademi-
schen Hebammenausbildung für die Teilnahme an einem dualen Hebammenstudium 
schließen. 2Bei dem Krankenhaus muss es sich um ein Krankenhaus handeln, das 
Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist und an den Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes für den Bereich der kommunalen Krankenhäuser gebunden ist.  
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Die Personen, die ein duales Hebammenstudium (§ 1 Satz 1) absolvieren, wer-

den nachfolgend als Studierende bezeichnet. 
 
(2) Das duale Hebammenstudium verbindet auf der Grundlage eines schriftlichen 

Studienvertrages (§ 3) einen hochschulischen Studienteil, der sowohl praktische 
als auch theoretische Lehrveranstaltungen umfasst, mit einem berufspraktischen 
Studienteil bei einem Krankenhaus als verantwortlicher Praxiseinrichtung.  

 
(3) 1Der berufspraktische Studienteil umfasst Praxiseinsätze in einem Krankenhaus 

(§ 13 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 HebG) und bei freiberuflichen Hebammen oder in am-
bulanten hebammengeleiteten Einrichtungen (§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HebG). 
2Praxiseinsätze bei freiberuflichen Hebammen und in ambulanten hebammenge-
leiteten Einrichtungen können auch in weiteren zur berufspraktischen Ausbildung 
von Hebammen geeigneten Einrichtungen (§ 13 Abs. 1 Satz 2 HebG) stattfinden. 
3Umfang und Inhalt der Praxiseinsätze ergeben sich aus der Studien- und Prü-
fungsverordnung für Hebammen (HebStPrV). 

 
(4) 1Verantwortlich für die Durchführung des berufspraktischen Studienteils gegen-

über den Studierenden einschließlich deren Organisation und Koordination bei 
mehreren an der berufspraktischen Ausbildung beteiligten Einrichtungen und 
Hebammen kann nur ein Krankenhaus sein, das Hebammenstudierende berufs-
praktisch ausbildet und gemäß § 108 SGB V zur Versorgung zugelassen ist (§ 
15 HebG). 2Dieses Krankenhaus, das mit der/dem Studierenden den Studienver-
trag (§ 3) abschließt, wird nachfolgend als verantwortliche Praxiseinrichtung be-
zeichnet. 

 
(5) Das Studienentgelt und die sonstigen in diesem Tarifvertrag geregelten Entgelt-

bestandteile ergeben die Vergütung im Sinne des Hebammengesetzes. 
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§ 3 
Studienvertrag, Nebenabreden 

 
(1)  Vor Beginn des dualen Hebammenstudiums ist ein schriftlicher Studienvertrag 

zwischen der/dem Studierenden und der verantwortlichen Praxiseinrichtung ab-
zuschließen, der die Bezeichnung „duales Hebammenstudium“ und mindestens 
folgende Angaben enthält: 

a) den Beginn des Studiums, 

b) den Praxisplan, der den Aufbau und die zeitliche und sachliche Gliederung 
der Praxiseinsätze enthält, auf dessen Grundlage der berufspraktische Teil 
des Studiums durchgeführt wird und der von der verantwortlichen Praxis-
einrichtung für die/den Studierenden zu erstellen ist, 

c) die Verpflichtung der/des Studierenden, an den anwesenheitspflichtigen 
hochschulischen Lehrveranstaltungen teilzunehmen, 

d) die Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen berufsprakti-
schen Ausbildungszeit, 

e) die Zahlungsmodalitäten und die Höhe des Studienentgelts sowie, soweit 
sie von der verantwortlichen Praxiseinrichtung getragen werden, die Stu-
diengebühren sowie den Umfang etwaiger Sachbezüge nach § 34 Abs. 2 
HebG, 

f) die dem Studium zugrundeliegende Studien- und Prüfungsverordnung, § 71 
HebG in der jeweils geltenden Fassung sowie den Kooperationsvertrag mit 
der Hochschule, 

g)  die Dauer der Probezeit, 

h)  die Dauer und Inanspruchnahme des Urlaubs, 

i)  die Voraussetzungen, unter denen das Vertragsverhältnis gekündigt wer-
den kann, 

j) Bindungs- und Rückzahlungsbedingungen 

k)  den Zeitpunkt, zu dem das Vertragsverhältnis endet, 

l)  den Hinweis auf die Möglichkeit der Vertragsverlängerung nach § 37 Abs. 2 
HebG, 

m) die Geltung dieses Tarifvertrages sowie einen in allgemeiner Form gehalte-
ner Hinweis auf die dem Vertrag zugrundeliegenden tariflichen Bestimmun-
gen, Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarungen, die auf das Stu-
dienverhältnis Anwendung finden, 

n) ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Rechte als Arbeitneh-
merin/Arbeitnehmer nach § 5 Betriebsverfassungsgesetz oder nach § 4 
Bundespersonalvertretungsgesetz. 
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(2)  Der Studienvertrag ist erst dann wirksam, wenn die/der Studierende der verant-
wortlichen Praxiseinrichtung eine Studienplatzzusage der Hochschule, mit der 
die verantwortliche Praxiseinrichtung eine Kooperationsvereinbarung abge-
schlossen hat, in Textform vorlegt. 

 
(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 

können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 
 
(4) 1Falls im Rahmen des Studienvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung 

einer Personalunterkunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert kündbaren 
Nebenabrede festzulegen. 2Der Wert der Personalunterkunft wird im Tarifgebiet 
West nach dem Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für An-
gestellte vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden Fassung auf das Studien-
entgelt mit der Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 des 
genannten Tarifvertrages maßgebende Quadratmetersatz um 15 v. H. zu kürzen 
ist. 

 
 

§ 4 
Probezeit, Kündigung 

 
(1) Die Probezeit beträgt sechs Monate. 
 
(2) Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis von beiden Seiten jederzeit 

ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.  
 
(3) Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen 

Kündigungsgründe nur gekündigt werden 

a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungs-
frist, 

b) von den Studierenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Mo-
natsende. 

 
 

§ 5 
Ärztliche Untersuchungen 

 
(1) 1Studierende haben auf Verlangen der verantwortlichen Praxiseinrichtung vor ih-

rer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis einer Betriebs-
ärztin/eines Betriebsarztes, einer Personalärztin/eines Personalarztes oder einer 
Amtsärztin/eines Amtsarztes nachzuweisen, soweit sich die Betriebsparteien 
nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 2Für Studierende, 
die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 
Abs. 1 JArbSchG zu beachten. 

 
(2) 1Die verantwortliche Praxiseinrichtung ist bei begründeter Veranlassung berech-

tigt, Studierende zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, 
dass sie in der Lage sind, die nach dem Studienvertrag übernommenen Verpflich-
tungen zu erfüllen. 2Bei der von der verantwortlichen Praxiseinrichtung  
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beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärz-
tin/einen Betriebsarzt, eine Personalärztin/einen Personalarzt oder eine Amtsärz-
tin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere 
Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt 
die verantwortliche Praxiseinrichtung. 

 
(3) Studierende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder mit gesund-

heitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt sind, sind in regelmäßigen Zeitabstän-
den zur ärztlichen Untersuchung verpflichtet. 

 
 

§ 6 
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung 

 
(1) Studierende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die 

Beschäftigten der verantwortlichen Praxiseinrichtung oder die Beschäftigten der 
weiteren Einrichtungen, bei denen Praxiseinsätze geleistet werden (§ 2 Abs. 3), 
und über Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.  

 
(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Studierende ihrer verantwortlichen Pra-

xiseinrichtung rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Die verantwortliche Pra-
xiseinrichtung kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, 
wenn diese geeignet ist, die nach dem Studienvertrag übernommenen Verpflich-
tungen der Studierenden oder berechtigte Interessen der verantwortlichen Pra-
xiseinrichtung zu beeinträchtigen. 

 
(3) Für die Schadenshaftung der Studierenden finden die für die Beschäftigten der 

verantwortlichen Praxiseinrichtung geltenden tariflichen Bestimmungen entspre-
chende Anwendung. 

 
 

§ 7 
Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht 

 
(1) 1Die Leistungsnachweise des dualen Hebammenstudiums sind Bestandteil der 

Personalakte der Studierenden. 2Hierzu haben die Studierenden die von den 
Hochschulen auszustellenden Leistungsübersichten nach den jeweiligen Stu-
dien- und Prüfungsordnungen sowie eine Abschrift des Abschlusszeugnisses un-
verzüglich nach Aushändigung der verantwortlichen Praxiseinrichtung vorzule-
gen. 

 
(2) 1Die Studierenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal-

akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevoll-
mächtigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Perso-
nalakten erhalten.  

 
(3) 1Beurteilungen sind Studierenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Bekannt-

gabe ist aktenkundig zu machen. 
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§ 8 
Wöchentliche und tägliche Studienzeit 

 
(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Studienzeit und die tägliche Stu-

dienzeit der Studierenden während des hochschulischen Studienteils richten sich 
nach dem Studienplan sowie der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung. 
 

(2) 1Die vereinbarte regelmäßige tägliche oder wöchentliche Studienzeit (berufs-
praktische Ausbildungszeit im Sinne des Hebammengesetzes) der Studierenden, 
die nicht unter das JArbSchG fallen, während des berufspraktischen Studienteils 
bei der verantwortlichen Praxiseinrichtung richtet sich nach den für die Beschäf-
tigten der verantwortlichen Praxiseinrichtung maßgebenden Vorschriften über die 
Arbeitszeit. 2Gleiches gilt bei der Durchführung des berufspraktischen Stu-
dienteils bei einer anderen Einrichtung. 3In dem Studienvertrag nach § 3 werden 
die berufspraktischen Studienteile (berufspraktische Ausbildungszeit im Sinne 
des Hebammengesetzes) verbindlich in einem Praxisplan vereinbart. 

 
(3) An Tagen, an denen Studierende hochschulische Lehrveranstaltungen an der 

Hochschule absolvieren, gilt die berufspraktische Studienzeit (berufspraktische 
Ausbildungszeit im Sinne des Hebammengesetzes) als erfüllt. 
 

(4) Studierende dürfen im Rahmen und zu Zwecken des dualen Hebammenstudi-
ums während der berufspraktischen Studienteile auch an Sonntagen und Wo-
chenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet werden, sofern die hochschulrecht-
lichen Bestimmungen dies nicht ausschließen.  
 

(5) 1Eine Beschäftigung, die über die nach Absatz 2 geregelte Ausbildungszeit hin-
ausgeht, ist nur ausnahmsweise zulässig. 2§§ 21, 23 JArbSchG bleiben unbe-
rührt. 

 
 

§ 9 
Studienentgelt, Studiengebühren 

 
(1) Die Studierenden erhalten für die Dauer des Studienvertragsverhältnisses ein 

monatliches Studienentgelt in Höhe von  

bis zum  
31. März 2025 ab 1. April 2025  ab dem  

1. Mai 2026 

1.665,00 Euro 1.740,00 Euro 1.815,00 Euro. 

 
(2) Das Studienentgelt ist steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungs-

pflichtiges Entgelt und wird bei seiner Berechnung und Auszahlung sowie der 
Bemessung anderer Entgeltleistungen wie Ausbildungsentgelt behandelt. 
 

(3) Das Studienentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Beschäftigten 
der verantwortlichen Praxiseinrichtung gezahlte Entgelt. 

 
(4) Die verantwortliche Praxiseinrichtung und die Studierenden können die Über-

nahme der Studiengebühren vereinbaren.  
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§ 10 
Unständige Entgeltbestandteile 

 
(1) 1Für Studierende, deren berufspraktische Studienabschnitte an Samstagen, 

Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen stattfinden, gelten die für die Beschäf-
tigten der verantwortlichen Praxiseinrichtung geltenden Regelungen sinngemäß. 
2Dies gilt auch für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Über-
stunden und für die Zeitzuschläge.  

 
(2) 1Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt mindestens 1,28 Euro pro Stunde. 2Die 

Studierenden erhalten unter denselben Voraussetzungen wie die bei der verant-
wortlichen Praxiseinrichtung Beschäftigten im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 1 Ta-
rifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 75 v. H. der Zulagenbeträge gemäß 
§ 8 Abs. 5 und 6 TVöD. 

 
 

§ 11 
Sonstige Entgeltregelungen 

 
Soweit Beschäftigten einer verantwortlichen Praxiseinrichtung im Sinne von § 38 Abs. 
5 Satz 1 TVöD gemäß der Protokollerklärung Nr. 1 zu Teil B Abschnitt XI Ziffer 1 der 
Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD oder gemäß § 19 Abs. 5 Satz 2 TVöD 
bzw. § 23 Abs. 1 TVÜ-VKA in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 6 
BAT/BAT-O eine Zulage zusteht, erhalten Studierende unter denselben Voraussetzun-
gen 50 v. H. des entsprechenden Zulagenbetrages. 
 
Protokollerklärung: 
Für den Anspruch der Studierenden auf eine Zulage ist es unbeachtlich, wenn den 
Beschäftigten der verantwortlichen Praxiseinrichtung aufgrund der Protokollerklärung 
Nr. 5 des Teil B Abschnitt XI Ziffer 1 (Beschäftigte in der Pflege) der Anlage 1 zum 
TVöD - Entgeltordnung (VKA), der Protokollerklärung zu § 29a Abs. 4 TVÜ-VKA oder 
§ 29d Abs. 2 TVÜ-VKA keine Zulage oder eine Zulage in verminderter Höhe zusteht. 
 
 

§ 12 
Urlaub 

 
(1) Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Studienentgelts in 

entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten der verantwortlichen Pra-
xiseinrichtung geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsan-
spruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Ka-
lenderwoche in jedem Kalenderjahr 30 Ausbildungstage beträgt.  

 
Fassung ab 1. Januar 2027: 
 
(1) Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Studienentgelts in 

entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten der verantwortlichen Pra-
xiseinrichtung geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsan-
spruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Ka-
lenderwoche in jedem Kalenderjahr 31 Ausbildungstage beträgt.  
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(2) Der Erholungsurlaub ist in der vorlesungs- und unterrichtsfreien Zeit in Anspruch 
zu nehmen.  

 
(3) 1Studierende, die im Schichtdienst eingesetzt werden, erhalten ab dem zweiten 

Jahr des Studiums jeweils einen Tag Zusatzurlaub. 2Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
 

§ 13 
Studienmaßnahmen außerhalb der verantwortlichen Praxiseinrichtung 

 
(1) Bei Dienstreisen, die im Rahmen des berufspraktischen Studienteils erfolgen, er-

halten die Studierenden eine Entschädigung in analoger Anwendung der Reise-
kostenbestimmungen, die für die Beschäftigten der verantwortlichen Praxisein-
richtung jeweils gelten.  

 
(2) 1Bei Reisen von Studierenden zur vorübergehenden Ausbildung an einer ande-

ren Einrichtung außerhalb der politischen Gemeindegrenze der verantwortlichen 
Praxiseinrichtung sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften 
oder an Übungen werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur 
Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten 
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zu-
schläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen 
(z. B. Monatsfahrkarten, BahnCard, Semesterticket) sind auszunutzen. 2Bei Rei-
sen zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung außerhalb 
der politischen Gemeindegrenzen der verantwortlichen Praxiseinrichtung nach 
Satz 1 wird bei notwendiger Unterbringung am auswärtigen Ausbildungsort für 
volle Kalendertage der Anwesenheit sowie für den An- und Abreisetag ein Ver-
pflegungszuschuss gewährt, dessen Höhe sich in analoger Anwendung der für 
die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Reisekostenbestimmungen in der 
jeweiligen Fassung bemisst. 3Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige 
Verpflegungszuschuss entsprechend einbehalten. 4Bei einer über ein Wochen-
ende oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden 
die dadurch entstandenen Mehrkosten für den Verpflegungsmehraufwand nach 
Maßgabe der Sätze 2 und 3 erstattet. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Sätze 2 bis 4 
Die Sätze 2 bis 4 gelten nicht für Reisen im Rahmen des hochschulischen Stu-
dienteils, die Bestandteil von Studien- und Prüfungsordnungen sind, wenn die 
Hochschule außerhalb der politischen Gemeindegrenze der verantwortlichen 
Praxiseinrichtung liegt. 

 
 

§ 14 
Familienheimfahrten 

 
(1) 1Für Familienheimfahrten vom von der verantwortlichen Praxiseinrichtung veran-

lassten Einsatzort oder vom Ort der auswärtigen Hochschule, zum Wohnort der 
Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der 
Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden den Studierenden monatlich ein-
mal die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe 
der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig 
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verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; 
Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Monatsfahrkar-
ten, Semesterticket, BahnCard) sind auszunutzen. 2Zuschläge im Bahnverkehr 
bzw. besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) können erstattet werden, wenn die 
Entfernung mehr als 300 km beträgt. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn auf-
grund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder 
der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder der auswärtigen 
Hochschule weniger als vier Wochen beträgt.  
 

(2) Soweit in der verantwortlichen Praxiseinrichtung günstigere Regelungen zur pau-
schalen Abgeltung etwaig entstehender Kosten für Familienheimfahrten gemäß 
Absatz 1 bestehen, gehen diese vor und schließen eine Erstattung nach Absatz 1 
aus. 

 
 

§ 15 
Schutzkleidung, Arbeitsmittel 

 
(1) 1Studierende erhalten Schutzkleidung nach den Bestimmungen, die für die ent-

sprechenden Beschäftigten der verantwortlichen Praxiseinrichtung maßgebend 
sind. 2Diese wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt, soweit das Tragen von 
Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet ist. 3Die Schutzklei-
dung bleibt Eigentum der verantwortlichen Praxiseinrichtung. 

 
(2) Die verantwortliche Praxiseinrichtung hat den Studierenden unentgeltlich Fach-

bücher, Instrumente und Apparate zur Verfügung zu stellen, die für die Absolvie-
rung des berufspraktischen Teils des Studiums und für das Ablegen der staatli-
chen Prüfung erforderlich sind. 

 
 

§ 16 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) Werden Studierende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Ver-

schulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Studienvertrag zu erfüllen, er-
halten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs Wo-
chen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederholungs-
erkrankungen das Studienentgelt (§ 9) in entsprechender Anwendung der für die 
Beschäftigten der verantwortlichen Praxiseinrichtung geltenden Regelungen fort-
gezahlt.  

 
(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.  
 
(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei der verantwortlichen 

Praxiseinrichtung oder einer Praxiseinrichtung, in der Praxiseinsätze stattfinden 
(§ 2 Abs. 3), erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei den zuvor genannten 
Praxiseinrichtungen zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, erhalten Studie-
rende nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum Ende 
der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzu-
schuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld und 
dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettostudienentgelt, wenn der zuständige 
Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.   
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§ 17 
Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen 

 
Die für die Beschäftigten der verantwortlichen Praxiseinrichtung maßgebenden Rege-
lungen zur Arbeitsbefreiung gelten entsprechend. 
 
 

§ 18 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung 

erhalten Studierende eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 Euro 
monatlich. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühes-
tens für den Kalendermonat, in welchem der verantwortlichen Praxiseinrichtung 
die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegange-
nen Monate desselben Kalenderjahres.  

 
(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges 

Entgelt. 
 
 

§ 19 
Jahressonderzahlung 

 
(1) Studierende, die am 1. Dezember in einem Studienverhältnis stehen, haben An-

spruch auf eine Jahressonderzahlung von 90 v. H. des den Studierenden für No-
vember zustehenden Studienentgelts (§ 9).  

 
(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 

Studierende keinen Anspruch auf Studienentgelt (§ 9), Fortzahlung des Entgelts 
während des Erholungsurlaubs (§ 12) oder im Krankheitsfall (§ 16) haben. 2Die 
Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Studierende wegen Be-
schäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz kein Studienentgelt erhalten 
haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruch-
nahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum 
Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt 
der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat. 

 
(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Studienent-

gelt ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem frühe-
ren Zeitpunkt ausgezahlt werden.  

 
(4) Studierende, die im unmittelbaren Anschluss an das duale Hebammenstudium 

von der verantwortlichen Praxiseinrichtung in ein Beschäftigungsverhältnis über-
nommen werden und Anspruch auf eine Jahressonderzahlung nach §§ 20, 21 
TVöD haben, erhalten einmalig zusammen mit der anteiligen Jahressonderzah-
lung aus dem Beschäftigungsverhältnis die anteilige Jahressonderzahlung aus 
dem Studienverhältnis. 
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§ 20 
Zusätzliche Altersversorgung 

 
1Die Studierenden haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmen die Tarifverträge über die 
betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung - ATV- und der Altersvorsorge-TV-Kommunal - ATV-K) in den jeweils 
geltenden Fassungen.  
 
 

§ 21 
Beendigung und Verlängerung des dualen Hebammenstudiums  

 
(1) 1Das Vertragsverhältnis endet mit Ablauf des letzten im akkreditierten Konzept 

des Studiengangs festgelegten Semesters. 2Der Zeitpunkt der Beendigung ist 
unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Prüfung. 
 

(2) Das Vertragsverhältnis endet zudem:  
a)  bei wirksamer Kündigung,  
b)  bei Exmatrikulation durch die Hochschule nach der jeweiligen Studien- 

und Prüfungsordnung. 
 

(3)  Besteht die/der Studierende die staatliche Prüfung nicht oder kann die staatli-
che Prüfung ohne eigenes Verschulden nicht vor Ablauf des letzten Studiense-
mesters abgelegt werden, so verlängert sich das Vertragsverhältnis auf schriftli-
chen Antrag gegenüber der verantwortlichen Praxiseinrichtung bis zur nächst-
möglichen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr. 
 
 

§ 21a 
Übernahme von Studierenden 

 
(1) 1Studierende, die ihr Studium mindestens mit der Gesamtnote „Befriedigend“ ab-

geschlossen haben, werden bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf im un-
mittelbaren Anschluss an das Studium in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis über-
nommen, sofern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, be-
triebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen. 2Für eine Übernahme 
bei Arbeitgebern, in deren Aufgabenbereichen auch hoheitliche Tätigkeiten wahr-
genommen werden, müssen sich die Studierenden durch ihr gesamtes Verhalten 
zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes be-
kennen.  
 

(2) 1Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf nach Absatz 1 Satz 1 muss zum Zeit-
punkt der Beendigung des Studiums vorliegen und setzt zudem eine freie und 
besetzbare Stelle bzw. einen freien und zu besetzenden Arbeitsplatz bei der ver-
antwortlichen Praxiseinrichtung voraus, die/der eine dem Studium adäquate Be-
schäftigung auf Dauer ermöglicht. 2Bei einer Auswahlentscheidung sind die je-
weiligen Abschlussergebnisse und die persönliche Eignung zu berücksichtigen. 
3Bestehende Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt. 
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Protokollerklärung zu § 21a 
Besteht kein dienstlicher bzw. betrieblicher Bedarf für eine unbefristete Beschäf-
tigung, ist eine befristete Beschäftigung außerhalb von § 21a möglich. 

 
 

§ 22 
Rückzahlungsgrundsätze 

 
(1) Werden die Studierenden von der verantwortlichen Praxiseinrichtung nach Be-

endigung ihres dualen Hebammenstudiums in ein Beschäftigungsverhältnis ent-
sprechend ihrer erworbenen Abschlussqualifikation übernommen, sind die ehe-
mals Studierenden, sofern ihre Studiengebühren aufgrund einer Vereinbarung 
gemäß § 9 Abs. 4 von der verantwortlichen Praxiseinrichtung übernommen wur-
den, verpflichtet, dort für die Dauer von zwölf Monaten beruflich tätig zu sein. 

 
(2) Die von der verantwortlichen Praxiseinrichtung bis zur Beendigung oder Abbruch 

des Studiums aufgrund einer Vereinbarung gemäß § 9 Abs. 4 übernommenen 
Studiengebühren sind von den Studierenden oder den ehemals Studierenden 
zurückzuerstatten: 
a)  bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen Studienprüfung, wenn 

die Erfolglosigkeit in den Verantwortungsbereich der Studierenden fällt, weil 
sie es schuldhaft unterlassen haben, den erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums im Rahmen des ihnen Möglichen zielstrebig zu verfolgen, 

b)  bei Beendigung des Vertragsverhältnisses durch Kündigung durch die ver-
antwortliche Praxiseinrichtung aus einem von den Studierenden zu vertre-
tenden Grund oder durch eine Eigenkündigung der Studierenden nach der 
Probezeit, die nicht durch einen wichtigen Grund gem. § 626 BGB gerecht-
fertigt ist, 

c)  bei Ablehnung des Angebots, bei der verantwortlichen Praxiseinrichtung im 
Anschluss an das erfolgreich bestandene duale Hebammenstudium ent-
sprechend der erworbenen Abschlussqualifikation ein Beschäftigungsver-
hältnis zu begründen, 

d)  soweit das Beschäftigungsverhältnis, das bei der verantwortlichen Praxis-
einrichtung im Anschluss an das erfolgreich bestandene duale Hebammen-
studium entsprechend der erworbenen Abschlussqualifikation begründet 
wurde, aus einem von den ehemals Studierenden zu vertretenden Grund 
innerhalb der ersten zwölf Monate seines Bestehens endet. 

 
(3) Sofern berufspraktische Studienabschnitte bei der verantwortlichen Praxisein-

richtung absolviert wurden, verringert sich der Rückzahlungsbetrag auf 75 v. H. 
des Gesamtbetrages nach Absatz 2.  

 
(4)  Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag nach Absatz 3 wird für jeden vollen Mo-

nat, in dem nach Beendigung des dualen Hebammenstudiums ein Beschäfti-
gungsverhältnis nach Absatz 1 bestand, um 1/12 vermindert.  

 
(5)  Von den Regelungen der Absätze 1 bis 4 kann einzelvertraglich ganz oder teil-

weise abgesehen werden. 
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§ 23 
Ausschlussfrist 

 
Ansprüche aus dem Studienvertrag verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Studierenden oder von der 
verantwortlichen Praxiseinrichtung in Textform geltend gemacht werden. 
 
 

§ 24 
Inkrafttreten und Laufzeit 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.  
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-

derhalbjahres schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2023. 

 
(3) Abweichend von Absatz 2 können ferner  

a) § 9 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermo-
nats, frühestens jedoch zum 31. März 2027; eine Kündigung nach Ab-
satz 2 erfasst nicht den § 9 Abs. 1, 

b) § 19 zum 31. Dezember eines jeden Jahres  
 gesondert schriftlich gekündigt werden. 
 
Fassung ab 1. Januar 2027: 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden  

a) § 9 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermo-
nats, frühestens jedoch zum 31. März 2027; eine Kündigung nach Absatz 2 
erfasst nicht den § 9 Abs. 1, 

b) § 19 zum 31. Dezember eines jeden Jahres, 
c) § 12 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-

jahres, 
d) im Falle der Kündigung gemäß § 39 Abs. 4 Buchst. j des Tarifvertrages für 

den öffentlichen Dienst (TVöD) § 12 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten 
zum Schluss des maßgeblichen Kalenderjahres. 
 
Protokollerklärung zu Buchstabe d: 
Im Falle der Kündigung gemäß Buchstabe d gilt ab deren Wirksamwerden 
§ 12 Abs. 1 in folgender Fassung: „Studierende erhalten Erholungsurlaub 
unter Fortzahlung ihres Studienentgelts in entsprechender Anwendung der 
für die Beschäftigten der verantwortlichen Praxiseinrichtung geltenden Re-
gelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der 
wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in je-
dem Kalenderjahr 30 Ausbildungstage beträgt.“ 

 
(4)  § 21a tritt mit Ablauf des 31. März 2027 außer Kraft.



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

6. 
VKA-Richtlinie 

für praxisintegrierte duale Studiengänge und 
Masterstudiengänge im Bereich der Verwaltung 

(Studienrichtlinie TVöD BT-V) 
 
 
 

(i. d. F. des Beschlusses der 
Mitgliederversammlung der VKA vom 7. November 2025) 
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VKA-Richtlinie  

für praxisintegrierte duale Studiengänge und Masterstudiengänge 
im Bereich der Verwaltung 

(Studienrichtlinie TVöD BT-V) 
 

Beschluss der Mitgliederversammlung der VKA 
vom 7. November 2025 

 
 

Präambel 
 
In der deutschen Bildungslandschaft hat das Angebot an praxisintegrierten dualen Stu-
diengängen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und wächst weiter. Pra-
xisintegrierte duale Studiengänge sind für Ausbildende und die studierenden Nach-
wuchskräfte gleichermaßen attraktiv. So können Ausbildende die benötigten Fach-
kräfte frühzeitig an sich binden und diese nach ihren spezifischen Bedürfnissen quali-
fizieren. Die Studierenden erwerben bedarfsorientierte berufspraktische Kenntnisse 
und Fähigkeiten und werden bereits während des Studiums vergütet. 
 
Diese Richtlinie findet Anwendung für praxisintegrierte duale Studiengänge und Mas-
terstudiengänge im Bereich der Verwaltung. Von Abschnitt I der Richtlinie werden pra-
xisintegrierte duale Studiengänge im Bereich der Verwaltung erfasst, deren Abschluss-
qualifikation zu einer Tätigkeit im Anwendungsbereich des Tarifvertrages für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD) Allgemeiner Teil (AT) und dem TVöD Besonderer Teil Ver-
waltung (TVöD BT-V)1 im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberver-
bände in der für die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils 
geltenden Fassung befähigt.  
 
Praxisintegrierte duale Studiengänge verknüpfen fachtheoretische Studien mit berufs-
praktischen Studienzeiten, in denen die im Studium erworbenen Kenntnisse praktisch 
angewendet und erweitert werden können und schließen mit einem Bachelorgrad ab.  
 
Im Anschluss an ein praxisintegriertes duales Studium kann es für den Ausbildenden 
sowie die/den Bachelorabsolventin/Bachelorabsolventen gleichermaßen sinnvoll sein, 
diese/diesen mittels eines darauf aufbauenden Masterstudienganges weiter zu quali-
fizieren. Masterstudiengänge setzen den Bachelorabschluss voraus. Die Studiendauer 
für die Masterstudiengänge beträgt i. d. R. zwei Jahre. Masterstudiengänge sind in 
Abschnitt II dieser Richtlinie geregelt. 
 
Wenn in dieser Richtlinie von Studierenden oder Ausbildenden gesprochen 
wird, so ist damit Folgendes gemeint:  
 
Studierende sind Personen, die ein praxisintegriertes duales Studium als Bachelorstu-
dium oder ein unmittelbar darauf aufbauendes Masterstudium in einem vom Ausbil-
denden vorgegebenen Studiengang im Bereich der Verwaltung an einer Hochschule 
absolvieren. Ausbildender ist, wer Mitglied eines Mitgliedverbands der VKA ist, den 
TVöD BT-V anwendet und andere Personen zur Ausbildung oder zur Absolvierung 

 
1 Wenn in dieser Studienrichtlinie der TVöD BT-V genannt ist, sind damit die Bestimmungen des TVöD 
und des TVöD BT-V im Zusammenhang gemeint. 
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eines praxisintegrierten dualen Studiums als Bachelorstudium oder eines unmittelbar 
darauf aufbauenden Masterstudiengangs einstellen darf. Die Ausbildereigenschaft be-
stimmt sich nach dem Aufbau der Verwaltung. 
 
Die Regelungen dieser Richtlinie zum Bachelorstudium und Masterstudium bzw. deren 
Abschlüssen gelten gleichermaßen auch für vergleichbare Studiengänge und Ab-
schlüsse (wie z.B. Diplom bzw. Magister). 
 
 

Abschnitt I 
Praxisintegrierte duale Studiengänge 

 
1 Geltungsbereich 
 
(1) Dieser Abschnitt der Richtlinie gilt für Studierende, die ein praxisintegriertes du-

ales Studium nach Ziffer 2 absolvieren, mit dessen Abschlussqualifikation sie 
eine entsprechende Tätigkeit im Anwendungsbereich des TVöD BT-V ausüben 
können. 
 

(2) 1Die Regelungen des Tarifvertrags für Auszubildende des öffentlichen Dienstes 
(TVAöD) - Allgemeiner Teil - und - Besonderer Teil BBiG – im Folgenden zitiert 
nach der Textfassung der VKA (TVAöD-BBiG) – finden für das praxisintegrierte 
duale Studium nach Absatz 1 Anwendung, soweit die Richtlinie keine abweichen-
den Regelungen trifft. 2Die teilweise oder gänzliche Anwendung der Regelungen 
der §§ 10 und 10a TVAöD-BBiG kann einzelvertraglich vereinbart werden. 
3§§ 16a und 17 TVAöD-BBiG finden keine Anwendung. 
 

 
2 Begriffsbestimmung 
 

Das praxisintegrierte duale Studium verbindet auf der Grundlage eines schriftli-
chen Studienvertrages (Ziffer 3) fachtheoretische Studienabschnitte in einem 
vom Ausbildenden vorgegebenen Studiengang im Bereich der Verwaltung an ei-
ner Hochschule/Universität mit berufspraktischen Studienabschnitten beim Aus-
bildenden oder einem von dem Ausbildenden zu bestimmenden Dritten. 

 
 
3 Studienvertrag 
 
(1) Vor Beginn des praxisintegrierten dualen Studiums ist ein schriftlicher Studien-

vertrag zwischen der/dem Studierenden und dem Ausbildenden zu schließen, 
der die Bezeichnung des beabsichtigten Studienabschlusses und mindestens fol-
gende Angaben enthält: 
a) Verweis auf diese Richtlinie, maßgebliche Studien- und Prüfungsordnung 

in der jeweils geltenden Fassung, den etwaigen Kooperationsvertrag mit der 
Hochschule/Universität sowie den Aufbau und die sachliche Gliederung des 
praxisintegrierten dualen Studiums, 

b) Beginn, Dauer und Verteilung der Studienzeiten einschließlich berufsprak-
tischer Studienabschnitte und Festlegung der diesbezüglichen Teilnahme-
pflicht (Studienplan), 
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c) Zahlung und Höhe des Studienentgelts, der Studiengebühren sowie die Bin-
dungs- und Rückzahlungsbedingungen, 

d) Dauer und Inanspruchnahme des Urlaubs und 
e) die Dauer der Probezeit. 
 

(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie in Textform (§ 126b BGB) vereinbart 
werden. 2Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich 
vereinbart ist. 

 
 
4 Probezeit, Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht 
 
(1) Die Probezeit beträgt sechs Monate. 

 
(2) 1Die Leistungsnachweise des praxisintegrierten dualen Studiums sind Bestand-

teil der Personalakte der Studierenden. 2Hierzu haben die Studierenden die von 
den Hochschulen auszustellenden Leistungsübersichten nach den jeweiligen 
Studien- und Prüfungsordnungen sowie eine Abschrift des Abschlusszeugnisses 
unverzüglich dem Ausbildenden vorzulegen sowie ihm jeweils eine Kopie zu 
überlassen. 
 
 

5 Wöchentliche und tägliche Studienzeit 
 
(1) 1Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche und tägliche Studienzeit der 

Studierenden richtet sich während der berufspraktischen Studienabschnitte nach 
den für die Beschäftigten des Ausbildenden jeweils maßgebenden Vorschriften 
über die Arbeitszeit und während der fachtheoretischen Studienabschnitte nach 
dem jeweiligen Studienplan und der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung. 
2In dem Studienvertrag nach Ziffer 3 wird die Studienzeit unter Berücksichtigung 
der berufspraktischen Studienabschnitte verbindlich in einem Studienplan verein-
bart. 
 

(2) An Tagen, an denen Vorlesungen stattfinden, gilt die tägliche Studienzeit als er-
füllt. 
 
 

6 Studienentgelt, Studiengebühren 
 

(1) 1Die Studierenden erhalten für die Dauer des Studienvertragsverhältnisses ein 
monatliches Studienentgelt in Höhe von 1.475,00 Euro ab dem 1. April 2025 und 
in Höhe von 1.550,00 Euro ab dem 1. Mai 2026. 2Das Studienentgelt nimmt nicht 
an allgemeinen Entgelterhöhungen teil. 

 
(2) Das Studienentgelt ist steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungs-

pflichtiges Entgelt und wird bei seiner Berechnung und Auszahlung sowie der 
Bemessung anderer Entgeltleistungen wie Ausbildungsentgelt behandelt.  

 
(3) Der Ausbildende übernimmt die notwendigen Studiengebühren. 
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7 Urlaub 
 
 Der Erholungsurlaub ist in der vorlesungsfreien Zeit in Anspruch zu nehmen.  
 
 
8 Beendigung, Verkürzung und Verlängerung des praxisintegrierten dualen 

Studiums 
 
(1) 1Das praxisintegrierte duale Studium endet mit dem Ablauf der im Studienvertrag 

vereinbarten Vertragslaufzeit. 2Bestehen Studierende die Abschlussprüfung vor 
Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, so endet das praxisintegrierte duale 
Studium mit Bekanntgabe des letzten Ergebnisses durch den Prüfungsaus-
schuss gegenüber den Studierenden.  
 

(2) 1Das Vertragsverhältnis endet: 
a) bei wirksamer Kündigung, 
b) bei Exmatrikulation durch die Hochschule/Universität (von Amts wegen 

oder auf Antrag der Studierenden) nach der jeweiligen Studien- und Prü-
fungsordnung. 
 

2Abweichende gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 
 

(3) 1Eine Verkürzung der Regelstudienzeit kann in Abstimmung mit dem Ausbilden-
den beantragt werden, sofern eine Verkürzung nach der Studien- und Prüfungs-
ordnung des Studiums zulässig ist. 2Der Studienvertrag ist dann entsprechend 
anzupassen. 
 

(4) 1Das Vertragsverhältnis kann einmalig auf Verlangen der/des Studierenden bis 
zum Zeitpunkt der nächstmöglichen Wiederholungsprüfung verlängert werden, 
wenn die Abschlussprüfung nicht bestanden wurde. 2Absatz 3 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

 
 
9 Rückzahlungsgrundsätze 
 
(1) Werden die Studierenden beim Ausbildenden nach Beendigung ihres praxisinte-

grierten dualen Studiums in ein Beschäftigungsverhältnis entsprechend ihrer er-
worbenen Abschlussqualifikation im Anwendungsbereich des TVöD BT-V über-
nommen, sind die ehemals Studierenden verpflichtet, dort für die Dauer von fünf 
Jahren beruflich tätig zu sein. 
 

(2) Der vom Ausbildenden bis zur Beendigung oder Abbruch des praxisintegrierten 
dualen Studiums gezahlte Gesamtbetrag, bestehend aus dem Studienentgelt 
(Ziffer 6 Abs. 1) und den Studiengebühren (Ziffer 6 Abs. 3), ist von den Studie-
renden oder den ehemals Studierenden zurückzuerstatten: 
a) bei Exmatrikulation, wenn diese in den Verantwortungsbereich der Studie-

renden fällt, weil sie es schuldhaft unterlassen haben, den erfolgreichen Ab-
schluss des praxisintegrierten dualen Studiums im Rahmen des ihnen Mög-
lichen zielstrebig zu verfolgen, 
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b) bei Beendigung des praxisintegrierten dualen Studiums durch Kündigung 
vom Ausbildenden aus einem von den Studierenden zu vertretenden Grund 
oder durch eine Eigenkündigung der Studierenden, die nicht durch einen 
wichtigen Grund gemäß § 626 BGB gerechtfertigt ist, 

c) bei Ablehnung des Angebots, beim Ausbildenden im Anschluss an das er-
folgreich bestandene praxisintegrierte duale Studium entsprechend der er-
worbenen Abschlussqualifikation im Anwendungsbereich des TVöD BT-V 
ein Beschäftigungsverhältnis zu begründen,  

d) soweit das Beschäftigungsverhältnis, das beim Ausbildenden im Anschluss 
an das erfolgreich bestandene praxisintegrierte duale Studium entspre-
chend der erworbenen Abschlussqualifikation im Anwendungsbereich des 
TVöD BT-V begründet wurde, aus einem von den ehemals Studierenden zu 
vertretenden Grund innerhalb der ersten fünf Jahre seines Bestehens en-
det. 
 

(3) Sofern berufspraktische Studienabschnitte beim Ausbildenden absolviert wur-
den, verringert sich der Rückzahlungsbetrag auf 75 v. H. des Gesamtbetrages 
nach Absatz 2. 

 
(4) Eine Erstattungspflicht gemäß Absatz 2 besteht nicht, wenn die Exmatrikulation, 

die Kündigung des Studienvertrages, das Ablehnen eines Beschäftigungsange-
bots, das der erworbenen Abschlussqualifikation entspricht, oder das Ausschei-
den aus dem Beschäftigungsverhältnis innerhalb des Bindungszeitraumes  
- aus Gründen erfolgt, die dem Verantwortungs- und Risikobereich des Aus-

bildenden zuzuordnen sind bzw. die der Ausbildende zumindest mitveran-
lasst hat oder 

- aus Gründen erfolgt, die die Studierenden nicht zu vertreten haben und die 
die Erbringung der Studien- bzw. Arbeitsleistung für den Zeitraum von 
durchgehend 24 Monaten unmöglich machen. 

 
(5)  Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag nach Absatz 2 bzw. Absatz 3 wird für 

jeden vollen Monat, in dem nach Beendigung des praxisintegrierten dualen Stu-
diums ein Beschäftigungsverhältnis nach Absatz 1 bestand, um 1/60 vermindert. 

 
(6)  Von den Regelungen der Absätze 1 bis 5 kann einzelvertraglich ganz oder teil-

weise abgesehen werden.  
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Abschnitt II 
Masterstudiengänge 

 
1 Geltungsbereich 
 
(1) Dieser Abschnitt gilt für Studierende, die im Rahmen eines praxisintegrierten du-

alen Studiums nach Abschnitt I erfolgreich den akademischen Grad „Bachelor“ 
erworben haben und ein unmittelbar darauf aufbauendes ein Masterstudium 
nach Ziffer 2 absolvieren.  

 
(2)  Die Regelungen des Abschnitts I finden für das Masterstudium Anwendung, so-

weit Ziffer 3 keine abweichenden Regelungen trifft.  
 
 
2 Begriffsbestimmung 
 

1Das Masterstudium ist ein auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages durch den 
Ausbildenden vorgegebenes fachtheoretisches Studium, welches auf den vor-
handenen Bachelorabschluss eines praxisintegrierten dualen Studiengangs 
nach Abschnitt I aufbaut und mit einer Masterarbeit abschließt. 2Dieses gliedert 
sich in fachtheoretische Studienabschnitte, in denen Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen abzulegen sind sowie vorlesungsfreie Zeitabschnitte, die sowohl dem 
Selbststudium als auch Erholungszwecken dienen. 3Berufspraktische Studienab-
schnitte beim Ausbildenden oder einem Dritten können als Praktikum und/oder 
zur Forschung im Rahmen der Masterarbeit Bestandteil des Studiums sein.  
 
 

3 Abweichende Regelungen 
 
(1) Die Regelungen des Abschnitts I dieser Richtlinie gelten mit folgenden Maßga-

ben: 
a) Sollten berufspraktische Studienabschnitte Bestandteil des Masterstudiums 

sein, wird die durchschnittliche wöchentliche und tägliche Studienzeit mit 
dem Ausbildenden vertraglich vereinbart.  

b) In den vorlesungsfreien Zeitabschnitten während des Masterstudiums steht 
es im Ermessen des Studierenden, diese für das Selbststudium und/oder 
Erholungszwecke zu nutzen. Die vorlesungsfreien Zeitabschnitte bemes-
sen sich nach dem Studienplan sowie der Studien- und Prüfungsordnung. 

c) Eine Probezeit wird nicht vereinbart. 
d) Das Studienentgelt beträgt 1.625,00 Euro ab dem 1. April 2025 und 

1.700,00 Euro ab dem 1. Mai 2026. 
 

(2) Regelungen über die abweichenden Bestimmungen nach Absatz 1 sind in dem 
Studienvertrag unbeschadet der übrigen Angaben nach Abschnitt I Ziffer 3 Abs. 1 
der Richtlinie vertraglich zu vereinbaren. 
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Abschnitt III 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 
1Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 2Sie gilt bis zum Abschluss eines 
Tarifvertrages über die Studienbedingungen von Studierenden in praxisintegrierten 
dualen Studiengängen für den Besonderen Teil Verwaltung der VKA in entsprechen-
der Anwendung des Beschlusses der Mitgliederversammlung der VKA vom 13. No-
vember 2020. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

7. 
Richtlinie der VKA für Studierende in einem 
dualen Pflegestudium im öffentlichen Dienst 

(Studienrichtlinie duales Pflegestudium) 
 

(i. d. F. des Beschlusses der 
Mitgliederversammlung der VKA vom 15. Juli 2024) 
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Präambel 
 
Diese Richtlinie trifft in Abschnitt I Regelungen für Personen, die ab dem 1. Januar 
2024 ein duales Pflegestudium nach dem Pflegeberufegesetz aufnehmen. Für Studie-
rende, die bereits auf der Grundlage von Teil 3 des Pflegeberufegesetzes in der am 
31. Dezember 2023 geltenden Fassung ein Hochschulstudium begonnen haben und 
dieses nach Maßgabe des § 66b Pflegeberufegesetzes fortsetzen, gelten ausschließ-
lich die Regelungen des Abschnittes II.  
 
 

Abschnitt I 
Duales Pflegestudium 

 
 
1 Geltungsbereich 

 
1Dieser Abschnitt I gilt für Personen, die auf der Grundlage von Teil 3 des Ge-
setzes über Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz) vom 17. Juli 2017 in der Fas-
sung vom 15.  Dezember 2023 mit dem Träger des praktischen Teils der hoch-
schulischen Pflegeausbildung (Abschnitt I, Ziffer 2 Abs. 3) einen Ausbildungs-
vertrag (Abschnitt I, Ziffer 2 Abs. 4, Ziffer 3) zur hochschulischen Pflegeausbil-
dung für die Teilnahme an einem dualen Pflegestudium im öffentlichen Dienst 
schließen. 2Bei dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflege-
ausbildung muss es sich um eine Einrichtung handeln, die Mitglied eines Mit-
gliedverbandes der VKA ist und die an den Tarifvertrag des öffentlichen Diens-
tes (TVöD), einschließlich eines der Besonderen Teile Krankenhäuser (BT-K) 
oder Pflege- und Betreuungseinrichten (BT-B) gebunden ist.  

 
 
2 Begriffsbestimmungen 
 

(1) Die Personen, die ein duales Pflegestudium (Abschnitt I, Ziffer 1 Satz 1) ab-
solvieren, werden nachfolgend als „Studierende“ bezeichnet. 
 

(2) 1Das duale Pflegestudium verbindet auf der Grundlage eines schriftlichen 
Ausbildungsvertrages (Abschnitt I, Ziffer 2 Abs. 4, Ziffer 3) theoretische und 
praktische Lehrveranstaltungen an der Hochschule mit Praxiseinsätzen der 
Studierenden. 2Die Praxiseinsätze werden auf der Grundlage eines Ausbil-
dungsplans gemäß Pflegeberufegesetz durchgeführt.  
 

(3) 1Verantwortlich für die Organisation und Durchführung der Praxiseinsätze 
gegenüber den Studierenden ist der Träger des praktischen Teils der hoch-
schulischen Pflegeausbildung. 2Träger des praktischen Teils der hochschu-
lischen Pflegeausbildung können ausschließlich 
a) ein Krankenhaus, das gemäß SGB V zur Versorgung zugelassen ist,  
b) eine stationäre Pflegeeinrichtung, die gemäß SGB XI zur Versorgung 

zugelassen ist, oder 
c) eine ambulante Pflegeeinrichtung, die gemäß SGB XI zur Versorgung 

zugelassen ist, 
sein. 

https://www.buzer.de/72_SGB_11.htm
https://www.buzer.de/72_SGB_11.htm
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3Die in Satz 1 genannten Einrichtungen müssen selbst eine Hochschule be-
treiben oder mit mindestens einer Hochschule einen Kooperationsvertrag 
über die Durchführung der theoretischen und praktischen Lehrveranstaltun-
gen geschlossen haben. 4Sind am praktischen Teil der hochschulischen 
Pflegeausbildung weitere Einrichtungen beteiligt, so hat der Träger des 
praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung zu gewährleisten, 
dass die Praxiseinsätze auf der Grundlage des Ausbildungsplans zeitlich 
und sachlich gegliedert so durchgeführt werden können, dass das Ausbil-
dungsziel in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann.  
 

(4) Der zwischen dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pfle-
geausbildung und der/dem Studierenden abzuschließende Vertrag zur 
hochschulischen Pflegeausbildung wird im Sinne des Pflegeberufegesetzes 
nachfolgend „Ausbildungsvertrag“ genannt. 
 

(5) Die monatliche Vergütung, die der Träger des praktischen Teils der hoch-
schulischen Pflegeausbildung der/dem Studierenden während der gesam-
ten Dauer des Vertragsverhältnisses zu zahlen hat und die sonstigen in die-
ser Richtlinie geregelten Entgeltbestandteile werden nachfolgend im Sinne 
des Pflegeberufegesetzes „Ausbildungsvergütung“ genannt.  
 

Protokollerklärung: 
Die Begriffe „Ausbildungsvertrag“ (Absatz 4) und „Ausbildungsvergütung“ (Absatz 5) 
beziehen sich ausschließlich auf die hochschulische Pflegeausbildung nach Teil 3 des 
Pflegeberufegesetzes. Sie bezieht sich ausdrücklich nicht auf die berufliche Ausbil-
dung in der Pflege nach Teil 2 des Pflegeberufegesetzes bzw. Ausbildungsverhält-
nisse, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für Auszubildende des öffent-
lichen Dienstes Allgemeiner Teil und Besonderer Teil Pflege (TVAöD-Pflege) fallen. 
 
 
3 Ausbildungsvertrag, Nebenabreden 

 
(1) Vor Beginn des dualen Pflegestudiums ist ein schriftlicher Ausbildungsver-

trag zwischen der/dem Studierenden und dem Träger des praktischen Teils 
der hochschulischen Pflegeausbildung abzuschließen, der mindestens fol-
gende Angaben enthält: 
a) die Bezeichnung des Abschlusses als duales Pflegestudium, den ge-

wählten Vertiefungseinsatz sowie eine mögliche Ausrichtung auf den 
Bereich der ambulanten Langzeitpflege nach § 7 Abs. 4 Satz 2 Pfle-
geberufegesetz, 

b) den Beginn und die Dauer des Studiums, 
c) den Ausbildungsplan, der den Aufbau und die zeitliche und inhaltliche 

Gliederung der Praxiseinsätze enthält, auf dessen Grundlage der 
praktische Teil des Studiums durchgeführt wird und der von dem Trä-
ger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung nach 
den Maßgaben der Hochschule für die/den Studierenden zu erstellen 
ist, 

d) die Verpflichtung der/des Studierenden, an den anwesenheitspflichti-
gen hochschulischen Lehrveranstaltungen teilzunehmen, 
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e) die Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen praktischen 
Studienzeit, 

f) die Zahlungsmodalitäten und die Höhe der Ausbildungsvergütung so-
wie, soweit sie von dem Träger des praktischen Teils der hochschuli-
schen Pflegeausbildung getragen werden, die Studiengebühren sowie 
den Umfang etwaiger Sachbezüge nach § 19 Abs. 2 Pflegeberufege-
setz, 

g) die dem Studium zugrundeliegende Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung gemäß Pflegeberufegesetz sowie den Kooperationsvertrag 
mit der Hochschule, 

h) die Dauer der Probezeit, 
i) die Dauer und Inanspruchnahme des Urlaubs, 
j) die Voraussetzungen, unter denen das Vertragsverhältnis gekündigt 

werden kann, 
k) Bindungs- und Rückzahlungsbedingungen, 
l) den Zeitpunkt, zu dem das Vertragsverhältnis endet, 
m) den Hinweis auf die Möglichkeit der Vertragsverlängerung nach § 21 

Abs. 2 Pflegeberufegesetz, 
n) einen in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die dem Vertrag zu-

grundeliegenden tariflichen Bestimmungen bzw. die Bestimmungen 
dieser Richtlinie, Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarungen, 
die auf das Studienverhältnis Anwendung finden, 

o) ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Rechte als Arbeit-
nehmerin/Arbeitnehmer nach § 5 Betriebsverfassungsgesetz oder 
nach § 4 Bundespersonalvertretungsgesetz bzw. nach den entspre-
chenden Regelungen in den Landespersonalvertretungsgesetzen, 

p) eine Angabe zur Form des Ausbildungsnachweises (schriftlich oder 
elektronisch). 

 
(2) Der Ausbildungsvertrag ist erst dann wirksam, wenn die/der Studierende 

dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung 
eine Studienplatzzusage der Hochschule, mit der der Träger des prakti-
schen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung eine Kooperationsver-
einbarung abgeschlossen hat, in Textform vorlegt. 
 

(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 
2Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich ver-
einbart ist. 

 
(4) 1Falls im Rahmen des Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die 

Gewährung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist dies in einer geson-
dert kündbaren Nebenabrede festzulegen. 2Der Wert der Personalunter-
kunft wird im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag über die Bewertung 
der Personalunterkünfte für Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils 
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geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt mit der Maßgabe angerech-
net, dass der nach § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 des genannten Tarifvertrages 
maßgebende Quadratmetersatz um 15 v. H. zu kürzen ist. 

 
 
4 Probezeit, Kündigung 
 

(1) Die Probezeit beträgt sechs Monate. 
 

(2) Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis von beiden Seiten je-
derzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.  

 
(3) Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis unbeschadet der gesetzli-

chen Kündigungsgründe nur gekündigt werden 
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündi-

gungsfrist, 
b) von den Studierenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen 

zum Monatsende. 
 
 

5 Ärztliche Untersuchungen 
 

(1) 1Studierende haben auf Verlangen des Trägers des praktischen Teils der 
hochschulischen Pflegeausbildung vor ihrer Einstellung ihre gesundheitli-
che Eignung durch das Zeugnis einer Betriebsärztin/eines Betriebsarztes, 
einer Personalärztin/eines Personalarztes oder einer Amtsärztin/eines 
Amtsarztes nachzuweisen, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine 
andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 2Für Studierende, die un-
ter das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 
Abs. 1 JArbSchG zu beachten. 
 

(2) 1Der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung ist 
bei begründeter Veranlassung berechtigt, Studierende zu verpflichten, 
durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die 
nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. 
2Bei der/dem von dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen 
Pflegeausbildung beauftragten Ärztin/ beauftragten Arzt kann es sich um 
eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt, eine Personalärztin/einen Personal-
arzt oder eine Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebs-
parteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 
3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Träger des praktischen Teils der 
hochschulischen Pflegeausbildung. 

 
(3) Studierende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder mit ge-

sundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt sind, sind in regelmäßigen 
Zeitabständen zur ärztlichen Untersuchung verpflichtet. 
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6 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung 
 

(1) Studierende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie 
die Beschäftigten des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen 
Pflegeausbildung oder die Beschäftigten der weiteren Einrichtungen, bei 
denen Praxiseinsätze geleistet werden (Abschnitt I, Ziffer 2 Abs. 2 Satz 2), 
und über Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren. 
 

(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Studierende dem Träger des prak-
tischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung rechtzeitig vorher 
schriftlich anzuzeigen. 2Der Träger des praktischen Teils der hochschuli-
schen Pflegeausbildung kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auf-
lagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem Ausbildungsvertrag 
übernommenen Verpflichtungen der Studierenden oder berechtigte Interes-
sen des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbil-
dung zu beeinträchtigen. 

 
(3) Für die Schadenshaftung der Studierenden finden die für die Beschäftigten 

des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung 
geltenden tariflichen Bestimmungen entsprechende Anwendung. 
 
 

7 Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht 
 

(1) 1Die Leistungsnachweise des dualen Pflegestudiums sind Bestandteil der 
Personalakte der Studierenden. 2Hierzu haben die Studierenden die von 
den Hochschulen auszustellenden Leistungsübersichten nach den jeweili-
gen Studien- und Prüfungsordnungen sowie eine Abschrift des Abschluss-
zeugnisses unverzüglich nach Aushändigung dem Träger des praktischen 
Teils der hochschulischen Pflegeausbildung vorzulegen. 
 

(2) 1Die Studierenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Per-
sonalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch eine/n hierzu schrift-
lich Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien 
aus ihren Personalakten erhalten.  
 

(3) 1Beurteilungen sind Studierenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Be-
kanntgabe ist aktenkundig zu machen. 
 
 

8 Wöchentliche und tägliche Studienzeit 
 
(1)  1Die vereinbarte regelmäßige tägliche oder wöchentliche praktische Stu-

dienzeit (praktische Ausbildungszeit im Sinne des Pflegeberufegesetzes) 
der Studierenden, die nicht unter das JArbSchG fallen, richtet sich während 
der Praxiseinsätze der Studierenden bei dem Träger des praktischen Teils 
der hochschulischen Pflegeausbildung nach den für die Beschäftigten des 
Trägers des praktischen Teils der Pflegeausbildung maßgebenden Vor-
schriften über die Arbeitszeit. 2Gleiches gilt bei der Durchführung von Pra-
xiseinsätzen der Studierenden bei einer anderen Einrichtung.  
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(2) An Tagen, an denen Studierende theoretische und praktische Lehrveran-
staltungen an der Hochschule absolvieren, gilt die praktische Studienzeit 
(praktische Ausbildungszeit im Sinne des Pflegeberufegesetzes) als erfüllt. 

 
(3) Studierende dürfen im Rahmen und zu Zwecken des dualen Pflegestudi-

ums während der Praxiseinsätze auch an Sonntagen und Wochenfeierta-
gen und in der Nacht ausgebildet werden, sofern die hochschulrechtlichen 
Bestimmungen dies nicht ausschließen.  
 

(4) 1Eine Beschäftigung, die über die nach Absatz 1 geregelte praktische Stu-
dienzeit hinausgeht, ist nur ausnahmsweise zulässig. 2§§ 21, 23 JArbSchG 
bleiben unberührt. 

 
 

9 Ausbildungsvergütung, Studiengebühren 
 

(1) Die Studierenden erhalten für die Dauer des Ausbildungsvertragsverhält-
nisses im ersten und zweiten Semester eine monatliche Ausbildungsvergü-
tung in Höhe von 1.565,00 Euro und ab dem dritten Semester eine monat-
liche Ausbildungsvergütung in Höhe von 1.665,00 Euro. 

 
(2) Die Ausbildungsvergütung ist steuer-, sozialversicherungs- und zusatzver-

sorgungspflichtiges Entgelt und wird bei seiner Berechnung und Auszah-
lung sowie der Bemessung anderer Entgeltleistungen wie Ausbildungsent-
gelt behandelt. 

 
(3) Die Ausbildungsvergütung ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den 

Beschäftigten des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pfle-
geausbildung gezahlte Entgelt. 

 
(4) Der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung 

und die Studierenden können die Übernahme der Studiengebühren verein-
baren. 

 
 

10 Unständige Entgeltbestandteile 
 

(1) 1Für Studierende, deren Praxiseinsätze an Samstagen, Sonntagen, Feier-
tagen und Vorfesttagen stattfinden, gelten die für die Beschäftigten des Trä-
gers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung gelten-
den Regelungen sinngemäß. 2Dies gilt auch für den Bereitschaftsdienst und 
die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge.  
 

(2) 1Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt mindestens 1,28 Euro pro Stunde. 
2Die Studierenden erhalten unter denselben Voraussetzungen wie die bei 
dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung 
Beschäftigten im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 1 Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) 75 v. H. der Zulagenbeträge gemäß § 50 Abs. 2 BT-
K/§ 49a Abs. 2 BT-B. 
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11 Sonstige Entgeltregelungen 
 
Soweit Beschäftigten des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen 
Pflegeausbildung im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD gemäß der Protokoller-
klärung Nr. 1 zu Teil B Abschnitt XI Ziffer 1 der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) 
zum TVöD oder gemäß § 19 Abs. 5 Satz 2 TVöD bzw. § 23 Abs. 1 TVÜ-VKA in 
Verbindung mit § 33 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 6 BAT/BAT-O eine Zulage zu-
steht, erhalten Studierende unter denselben Voraussetzungen 50 v. H. des ent-
sprechenden Zulagenbetrages. 
 
Protokollerklärung: 
Für den Anspruch der Studierenden auf eine Zulage ist es unbeachtlich, wenn 
den Beschäftigten des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pfle-
geausbildung aufgrund der Protokollerklärung Nr. 5 des Teil B Abschnitt XI Zif-
fer 1 (Beschäftigte in der Pflege) der Anlage 1 zum TVöD - Entgeltordnung (VKA), 
der Protokollerklärung zu § 29a Abs. 4 TVÜ-VKA oder § 29d Abs. 2 TVÜ-VKA 
keine Zulage oder eine Zulage in verminderter Höhe zusteht. 
 
 

12 Urlaub 
 

(1) Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihrer Ausbildungs-
vergütung in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Trä-
gers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung gelten-
den Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Vertei-
lung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche 
in jedem Kalenderjahr 30 Ausbildungstage beträgt.  
 

(2) Der Erholungsurlaub ist in der vorlesungs- und unterrichtsfreien Zeit in An-
spruch zu nehmen.  
 

(3) 1Studierende, die während der Praxiseinsätze im Schichtdienst eingesetzt 
werden, erhalten ab dem zweiten Jahr des Studiums jeweils einen Tag Zu-
satzurlaub. 2Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
 

13 Studienmaßnahmen außerhalb des Trägers des praktischen Teils der 
hochschulischen Pflegeausbildung 

 
(1) Bei Dienstreisen, die im Rahmen der Praxiseinsätze erfolgen, erhalten die 

Studierenden eine Entschädigung in analoger Anwendung der Reisekos-
tenbestimmungen, die für die Beschäftigten des Trägers des praktischen 
Teils der hochschulischen Pflegeausbildung jeweils gelten. 
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(2) Bei Reisen von Studierenden zur vorübergehenden Ausbildung an einer an-
deren Einrichtung außerhalb der politischen Gemeindegrenze des Trägers 
des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung sowie zur Teil-
nahme an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen werden 
die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für die 
Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkeh-
renden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; 
Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Monats-
fahrkarten, BahnCard, Semesterticket, Deutschlandticket) sind auszunut-
zen. 
 
 

14 Familienheimfahrten 
 

(1) 1Für Familienheimfahrten von dem vom Träger des praktischen Teils der 
hochschulischen Pflegeausbildung veranlassten Einsatzort oder vom Ort 
der auswärtigen Hochschule, zum Wohnort der Eltern, der Erziehungsbe-
rechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der Lebenspartnerin/des 
Lebenspartners werden den Studierenden monatlich einmal die im Bundes-
gebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der 
Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkeh-
renden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; 
Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Monats-
fahrkarten, Semesterticket, BahnCard, Deutschlandticket) sind auszunut-
zen. 2Zuschläge im Bahnverkehr bzw. besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) 
können erstattet werden, wenn die Entfernung mehr als 300 km beträgt. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine 
tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweili-
gen Einsatzort oder der auswärtigen Hochschule weniger als vier Wochen 
beträgt.  
 

(2) Soweit beim Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeaus-
bildung günstigere Regelungen zur pauschalen Abgeltung etwaig entste-
hender Kosten für Familienheimfahrten gemäß Absatz 1 bestehen, gehen 
diese vor und schließen eine Erstattung nach Absatz 1 aus. 

 
 

15 Schutzkleidung, Arbeitsmittel 
 

(1) 1Studierende erhalten Schutzkleidung nach den Bestimmungen, die für die 
entsprechenden Beschäftigten des Trägers des praktischen Teils der hoch-
schulischen Pflegeausbildung maßgebend sind. 2Diese wird unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt, soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich 
vorgeschrieben oder angeordnet ist. 3Die Schutzkleidung bleibt Eigentum 
des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung. 
 

(2) Der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung hat 
den Studierenden unentgeltlich Fachbücher, Instrumente und Apparate zur 
Verfügung zu stellen, die für die Absolvierung der Praxiseinsätze des Stu-
diums und für das Ablegen der staatlichen Prüfung erforderlich sind. 
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16 Entgelt im Krankheitsfall 
 

(1) Werden Studierende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr 
Verschulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag 
zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von 
bis zu sechs Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen bei Wiederholungserkrankungen die Ausbildungsvergütung (Abschnitt 
I, Ziffer 9 Abs. 1) in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten 
des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung 
geltenden Regelungen fortgezahlt. 
 

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 
 

(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Träger 
des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung oder einer 
Praxiseinrichtung, in der Praxiseinsätze stattfinden (Abschnitt I, Ziffer 2 
Abs. 3 Satz3), erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei den zuvor ge-
nannten Praxiseinrichtungen zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, 
erhalten Studierende nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden Zeit-
raums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 
dem Bruttokrankengeld und der sich nach Absatz 1 ergebenden Nettoaus-
bildungsvergütung, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den Ar-
beitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.  
 
 

17 Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen 
 

Die für die Beschäftigten des Trägers des praktischen Teils der hochschulischen 
Pflegeausbildung maßgebenden Regelungen zur Arbeitsbefreiung gelten ent-
sprechend. 
 
 

18 Vermögenswirksame Leistungen 
 

(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fas-
sung erhalten Studierende eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 
13,29 Euro monatlich. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen 
entsteht frühestens für den Kalendermonat, in welchem dem Träger des 
praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung die erforderlichen 
Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate 
desselben Kalenderjahres.  
 

(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichti-
ges Entgelt. 
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19 Jahressonderzahlung 
 

(1) Studierende, die am 1. Dezember in einem Studienverhältnis stehen, haben 
Anspruch auf eine Jahressonderzahlung von 90 v. H. der den Studierenden 
für November zustehenden Ausbildungsvergütung (Abschnitt I, Ziffer 9 
Abs. 1).  
 

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in 
dem Studierende keinen Anspruch auf Ausbildungsvergütung (Abschnitt I, 
Ziffer 9 Abs. 1), Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs 
(Abschnitt I, Ziffer 12 Abs. 1) oder im Krankheitsfall (Abschnitt I, Ziffer 16) 
haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Studie-
rende wegen Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz keine 
Ausbildungsvergütung erhalten haben. 3Die Verminderung unterbleibt fer-
ner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, 
in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgel-
tanspruch bestanden hat. 
 

(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit der für November zustehenden Ausbil-
dungsvergütung ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann 
zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.  

 
(4) Studierende, die im unmittelbaren Anschluss an das duale Pflegestudium 

von dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbil-
dung in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen werden und Anspruch 
auf eine Jahressonderzahlung nach §§ 20, 21 TVöD haben, erhalten ein-
malig zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Beschäf-
tigungsverhältnis die anteilige Jahressonderzahlung aus dem Studienver-
hältnis. 
 
 

20 Zusätzliche Altersversorgung 
 

1Die Studierenden haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebe-
nen-versorgung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmen die Tarifver-
träge über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung - ATV- und der Altersvorsorge-TV-Kom-
munal - ATV-K) in den jeweils geltenden Fassungen.  
 
 

21 Beendigung und Verlängerung des dualen Pflegestudiums  
 
1Das Vertragsverhältnis endet mit Ablauf des letzten im akkreditierten Konzept 
des Studiengangs festgelegten Semesters. 2Der Zeitpunkt der Beendigung ist 
unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Prüfung. 
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(2) Das Vertragsverhältnis endet zudem:  
a) bei wirksamer Kündigung,  
b) bei Exmatrikulation durch die Hochschule nach der jeweiligen Studien- 

und Prüfungsordnung. 
 
(3) Besteht die/der Studierende die staatliche Prüfung nicht oder kann die 

staatliche Prüfung ohne eigenes Verschulden nicht vor Ablauf des letzten 
Studiensemesters abgelegt werden, so verlängert sich das Vertragsverhält-
nis auf schriftlichen Antrag gegenüber dem Träger des praktischen Teils der 
hochschulischen Pflegeausbildung bis zur nächstmöglichen Wiederho-
lungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr. 

 
 
22 Abschlussprämie 
 

1Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlosse-
ner staatlicher Prüfung in einem dualen Pflegestudium kann der Träger des prak-
tischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung der/dem Studierenden eine 
Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro gewähren. 2Die Ab-
schlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.  

 
 
23 Rückzahlungsgrundsätze 
 

(1)  Geht die/der Studierende innerhalb der letzten drei Monate des dualen Stu-
diums für die Zeit nach dessen Beendigung ein Arbeitsverhältnis mit dem 
Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung ent-
sprechend der erworbenen Abschlussqualifikation ein, ist sie/er verpflichtet, 
dort für die Dauer von zwölf Monaten beruflich tätig zu sein, sofern dieser 
die Studiengebühren aufgrund einer Vereinbarung nach Abschnitt I, 
Ziffer 9 Abs. 4 übernommen hatte.  
 

(2)  Die von dem Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeaus-
bildung bis zur Beendigung oder zum Abbruch des dualen Pflegestudiums 
aufgrund einer Vereinbarung gemäß Abschnitt I, Ziffer 9 Abs. 4 übernom-
menen Studiengebühren sind von den Studierenden oder den ehemals Stu-
dierenden zurückzuerstatten: 
a) bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen Studienprüfung, 

wenn die Erfolglosigkeit in den Verantwortungsbereich der Studieren-
den fällt, weil sie es schuldhaft unterlassen haben, den erfolgreichen 
Abschluss des Studiums im Rahmen des ihnen Möglichen zielstrebig 
zu verfolgen, 

b) bei Beendigung des Vertragsverhältnisses durch Kündigung durch 
den Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbil-
dung aus einem von den Studierenden zu vertretenden Grund oder 
durch eine Eigenkündigung der Studierenden nach der Probezeit, die 
nicht durch einen wichtigen Grund gem. § 626 BGB gerechtfertigt ist, 
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c) soweit das Beschäftigungsverhältnis, das bei dem Träger des prakti-
schen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung im Anschluss an 
das erfolgreich bestandene duale Pflegestudium entsprechend der er-
worbenen Abschlussqualifikation begründet wurde, aus einem von 
den ehemals Studierenden zu vertretenden Grund innerhalb der ers-
ten zwölf Monate seines Bestehens endet. 
 

(3) Sofern Praxiseinsätze bei dem Träger des praktischen Teils der hochschu-
lischen Pflegeausbildung absolviert wurden, verringert sich der Rückzah-
lungsbetrag auf 75 v. H. des Gesamtbetrages nach Absatz 2.  

(4) Eine Erstattungspflicht gemäß Absatz 2 besteht nicht, wenn die Exmatriku-
lation, die Kündigung des Ausbildungsvertrages oder das Ausscheiden aus 
dem Beschäftigungsverhältnis innerhalb des Bindungszeitraumes nach Ab-
satz 1 

 
- aus Gründen erfolgt, die dem Verantwortungs- und Risikobereich des 

Trägers des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung 
zuzuordnen sind bzw. der Träger des praktischen Teils der hochschu-
lischen Pflegeausbildung zumindest mitveranlasst hat oder 

 
- aus Gründen erfolgt, die die Studierenden nicht zu vertreten haben 

und die die Erbringung der Studien- bzw. Arbeitsleistung für den Zeit-
raum von durchgehend 24 Monaten unmöglich machen. 

 
(5) Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag nach Absatz 2 bzw. 3 wird für jeden 

vollen Monat, in dem nach Beendigung des dualen Pflegestudiums ein Be-
schäftigungsverhältnis nach Absatz 1 bestand, um 1/12 vermindert.  
 

(6) Von einer Rückzahlungspflicht nach den Regelungen der Absätze 1 bis 5 
kann einzelvertraglich ganz oder teilweise abgesehen werden. 

 
 

24 Ausschlussfrist 
 
Ansprüche aus den Ausbildungsverträgen nach Abschnitt I, Ziffer 3 verfallen, 
wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit 
von den Studierenden oder von dem Träger des praktischen Teils der hochschu-
lischen Pflegeausbildung in Textform geltend gemacht werden. 
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Abschnitt II 
Fortsetzung des Hochschulstudiums 

nach Maßgabe von § 66b Pflegeberufegesetz 
 

25 Geltungsbereich 
 

(1) 1Dieser Abschnitt gilt für Studierende, die auf der Grundlage von Teil 3 des  
Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 2017 in der am 31. Dezember 2023 gel-
tenden Fassung bereits ein Hochschulstudium begonnen haben und das 
Hochschulstudium auf dieser Grundlage nach Maßgabe von § 66b Pflege-
berufegesetz fortsetzen, indem sie mit einer Einrichtung nach 
§ 7 Abs. 1 Pflegeberufegesetz, bei der der überwiegende Teil der Praxisein-
sätze stattfindet, einen Vertrag nach § 66b Abs. 2 und 3 Pflegeberufegesetz 
schließen. 2Bei der in Satz 1 genannten Einrichtung muss es sich um eine 
Einrichtung handeln, die Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist und 
die an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für den Bereich der kom-
munalen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen oder den Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes für den Dienstleistungsbereich Pflege- und Betreu-
ungseinrichtungen gebunden ist.  

 
(2) Für die in Absatz 1 genannten Studierenden finden die Regelungen des 

Abschnitts I keine Anwendung. Neben den Regelungen des Abschnitts II 
gelten ausschließlich die Regelungen des Pflegeberufegesetzes. 

 
 
26 Vergütung, Studiengebühren 
 

(1) Die Studierenden erhalten nach § 66b Abs. 2 Satz 2 Pflegeberufegesetz für 
die Dauer des Vertragsverhältnisses nach § 66b Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 
Pflegeberufegesetz im ersten und zweiten Semester eine monatliche Ver-
gütung in Höhe von 1.565,00 Euro und ab dem dritten Semester eine mo-
natliche Vergütung in Höhe von 1.665,00 Euro.  
 

(2) Die Vergütung ist steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt und wird bei seiner Berechnung und Auszahlung sowie 
der Bemessung anderer Entgeltleistungen wie Ausbildungsentgelt behan-
delt.  

 
(3) Die Vergütung ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie die der Beschäftigten 

der Einrichtung nach § 7 Abs. 1 Pflegeberufegesetz, bei der der überwie-
gende Teil der Praxiseinsätze stattfindet.  

 
(4) Die Einrichtung nach § 7 Abs. 1 Pflegeberufegesetz, bei der der überwie-

gende Teil der Praxiseinsätze stattfindet und die Studierenden können die 
Übernahme der Studiengebühren vereinbaren. 

 
 

27 Ausschlussfrist 
 
Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis nach § 66b Abs. 2 und 3 Pflegeberufe-
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gesetz verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Mo-
naten nach Fälligkeit von den Studierenden oder der Einrichtung nach § 7 Abs. 
1 Pflegeberufegesetz, bei der der überwiegende Teil der Praxiseinsätze stattfin-
det, in Textform geltend gemacht werden. 

 
 

Abschnitt III 
Schlussbestimmungen 

 
28 Inkrafttreten und Laufzeit 
 

1Diese Richtlinie tritt am 1. August 2024 in Kraft. 2Sie gilt bis zum Inkrafttreten 
eines Tarifvertrages für Studierende in einem dualen Pflegestudium im öffentli-
chen Dienst in entsprechender Anwendung des Beschlusses der Mitgliederver-
sammlung der VKA vom 7. Juni 2023. 
 
 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

8. 
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VKA-Praktikums-Richtlinie 

(Praktikums-Richtlinie) 
 

Beschluss der Mitgliederversammlung der VKA 
vom 30. Dezember 2024 

 
 

Präambel 
 
1Praktika dienen dazu, unter zielgerichteter Betreuung und fachlicher Anleitung prakti-
sche Kenntnisse und Arbeitsplatzerfahrungen zu vermitteln. 2Praktikantinnen und 
Praktikanten sollen dabei auf den künftigen Beruf vorbereitet oder bei der Berufswahl 
unterstützt werden oder ihre Ausbildung durch Praxiserfahrungen vervollständigen 
können. 3Erfolgreiche Praktika sind ein Grundstock für das gesamte Berufsleben eines 
jeden Menschen und sichern den Fachkräftebedarf der Zukunft. 4Sie dienen dazu, Po-
tentiale zu erschließen und leistungsstarke Menschen für eine Ausbildung und einen 
späteren Berufsweg im öffentlichen Dienst zu gewinnen. 
 
1. Geltungsbereich 
 
Diese Richtlinie gilt für Praktikantinnen/Praktikanten,  
a) die ein Praktikum auf Grund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbil-

dungsordnung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer 
Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie leisten (Pflichtprakti-
kum) oder 

b) die ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbil-
dung oder für die Aufnahme eines Studiums leisten (freiwilliges Praktikum) oder 

c) die ein Praktikum von bis zu drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder Hoch-
schulausbildung leisten, wenn nicht zuvor bereits ein solches Praktikumsverhält-
nis zwischen den Vertragsparteien dieses Praktikumsverhältnisses bestanden 
hat (freiwilliges Praktikum). 

 
 
2. Aufwandsentschädigung/Vergütung 
 
2.1 Höhe der Aufwandsentschädigung/Vergütung 
 
(1) 1Praktikantinnen/Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum nach Ziffer 1 Buchstabe a 

absolvieren, kann auf der Grundlage einer vertraglichen Regelung zum Ausgleich 
einer bestehenden finanziellen Belastung eine steuerpflichtige Aufwandsent-
schädigung gezahlt werden. 2Wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt, kann 
diese bis zu 1.000,00 Euro monatlich betragen. 3In Teilzeit beschäftigte Prakti-
kantinnen/Praktikanten erhalten die Aufwandsentschädigung in dem Umfang, der 
dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Tätigkeitszeit an der 
regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht. 
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(2) 1Praktikantinnen/Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum nach Ziffer 1 Buch-
stabe b oder c absolvieren, haben Anspruch auf eine angemessene Vergütung 
entsprechend § 26 i.V. m. § 17 BBiG. 2Die Vergütung bemisst sich nach Monaten. 
3Bei der Berechnung der Vergütung für einzelne Tage wird der Monat zu 30 Ta-
gen gerechnet. 

 
2.2 Fortzahlung der Vergütung/Aufwandsentschädigung 
 
2.2.1 Fortzahlung der Vergütung im Krankheitsfall 
 

1Praktikantinnen/Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum nach Ziffer 1 Buchstabe b 
oder c absolvieren, haben Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung bis zur Dauer von 
sechs Wochen, wenn sie infolge einer unverschuldeten Krankheit das Praktikum nicht 
durchführen können. 2Der Anspruch entsteht erst nach vierwöchiger ununterbrochener 
Dauer des Praktikumsverhältnisses. 3Gleiches gilt für einen unverschuldeten Unfall, 
medizinische Vorsorgemaßnahmen und sonstige medizinisch notwendige Eingriffe. 
4Hinsichtlich der Anzeige- und Nachweispflichten der Arbeitsunfähigkeit gilt § 5 Ent-
geltfortzahlungsgesetz. 
 
2.2.2 Fortzahlung der Vergütung in sonstigen Fällen 
 
1Praktikantinnen/Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum nach Ziffer 1 Buchstabe b 
oder c absolvieren, haben entsprechend § 26 i.V.m. § 19 BBiG Anspruch auf Fortzah-
lung der Vergütung bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn sich die Praktikantin/der 
Praktikant für das Praktikum bereithält, dieses aber ausfällt. 2Ein Anspruch auf Fort-
zahlung der Vergütung bis zur Dauer von sechs Wochen besteht ebenfalls, wenn die 
Praktikantin/der Praktikant aus einem sonstigen, in ihrer/seiner Person liegendem 
Grund unverschuldet nicht an der Praktikantenausbildung teilnehmen kann. 
 
2.2.3 Fortzahlung der Aufwandsentschädigung 
 
Erhalten Praktikantinnen/Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum nach Ziffer 1 Buch-
stabe a absolvieren, eine Aufwandsentschädigung, finden Ziffern 2.2.1 und 2.2.2 ent-
sprechend Anwendung. 
 
 
3. Reisekosten usw.  

 
1Bei Dienstreisen können Praktikantinnen/Praktikanten eine Entschädigung in ent-
sprechender Anwendung der für die Beschäftigten der Praktikumstelle geltenden 
Reisekostenbestimmungen in der jeweiligen Fassung erhalten. 2Für die erstmalige 
Anreise zu und die letztmalige Abreise von der Praktikumsstelle kann eine Auf-
wandsentschädigung entsprechend der in § 10 Absatz 2 Satz 1 TVAöD - Besonderer 
Teil BBiG - enthaltenen Regelungen gezahlt werden. 3Für Familienheimfahrten kann 
in entsprechender Anwendung von § 10a TVAöD - Besonderer Teil BBiG - verfahren 
werden.  
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4. Erholungsurlaub 
 
(1) Praktikantinnen/Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum nach Ziffer 1 Buchstabe a 

absolvieren, haben keinen Urlaubsanspruch, hiervon kann im Einzelfall abgewi-
chen werden. 

 
(2) Praktikantinnen/Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum nach Ziffer 1 Buch-

stabe b oder c absolvieren, haben Anspruch auf Gewährung von Urlaub nach 
den Vorschriften des Bundesurlaubsgesetzes bzw. des Jugendarbeitsschutzge-
setzes. 

 
 

5. Steuerpflicht (Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer) 
 
1Aufwandsentschädigung, Vergütung sowie Sachbezüge sind von den Praktikantin-
nen/Praktikanten nach Maßgabe der einschlägigen steuerlichen Bestimmungen ge-
mäß den jeweiligen Lohnsteuerabzugsmerkmalen individuell zu versteuern. 2Die Pau-
schalversteuerung von Geld- und Nebenbezügen (§ 37b, §§ 40 bis 40b Einkommen-
steuergesetz) ist unzulässig. 
 
 
6. Sozialversicherungspflicht 
 
Die Praktikumsstelle ist für die versicherungs- und beitragsrechtliche Beurteilung der 
Praktikantin/des Praktikanten verantwortlich. 
 
 
7. Schweigepflicht, Schadenshaftung  
 
(1) Praktikantinnen/Praktikanten sind verpflichtet, über Angelegenheiten, deren Ge-

heimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder von der Prakti-
kumsstelle angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren, dies gilt auch über die 
Beendigung des Praktikumsverhältnisses hinaus. 
 

(2) Für die Haftung von Schäden, die Praktikantinnen/Praktikanten während des 
Praktikums verursachen, finden die für die Beschäftigten der Praktikumsstelle 
geltenden tariflichen Bestimmungen entsprechende Anwendung. 
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8. Praktikumsvertrag, Zeugnis 
 
8.1  Praktikumsvertrag 
 
1 Mit Praktikantinnen/Praktikanten ist ein schriftlicher Praktikumsvertrag zu schließen. 
2Der Praktikumsvertrag muss vor Beginn des Praktikums abgeschlossen werden und 
der Praktikantin/dem Praktikanten ausgehändigt werden.3In den Praktikumsvertrag 
sind mindestens aufzunehmen: 

 
• Name und Anschrift der Vertragsparteien 
• Art des Praktikums 
• die mit dem Praktikum verfolgten Lern- und Ausbildungsziele 
• Beginn und Dauer des Praktikums 
• Dauer der regelmäßigen täglichen Praktikumszeit 
• Zahlung und Höhe der Vergütung/Aufwandsentschädigung 
• Dauer des Urlaubs 
• ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Betriebs- oder Dienstverein-

barungen, die auf das Praktikumsverhältnis anzuwenden sind.  
 
 
8.2 Praktikumsbescheinigung, Zeugnis  
 
1Praktikantinnen/Praktikanten haben Anspruch auf Ausstellung eines Zeugnisses. 
2Dieses muss mindestens Angaben über Art und Dauer des Praktikums sowie über 
die erworbenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten enthalten. 3Auf Wunsch der 
Praktikantin/des Praktikanten müssen darüber hinaus auch Angaben über Verhalten 
und Leistung aufgenommen werden. 

 
 

9. Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 
(1) Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.  

 
(2) Gleichzeitig treten die Praktikanten-Richtlinien der VKA in der Fassung vom 

21. November 2014 außer Kraft. 
 



Fachkräfte-RL 
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